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Maibaum stellen am Mittwoch, 
den 01.05.2024

Wie auch im vergangenen Jahr wird die 
Narrenzunft am 01. Mai um 10 Uhr den Mai-
baum stellen. 
Hierzu laden wir alle recht herzlich ein. 
Nach vollbrachter Arbeit wird im Zelt für 
das Leibliche Wohl gesorgt. 
 
Hier wird es wieder klassisch Weißwurst 
mit Brezeln, sowie Kuchen und diverse Ge-
tränke geben. 
 
Auf euer Kommen freut sich 
euer Zunftrat
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Notrufe  Bereitschaftsdienste 

APOTHEKENDIENST
(von 08:30 bis folgenden Tag 08:30 Uhr) 
Die Dienste der Apotheken in Baden- 
Württemberg können auch tagesaktuell 
unter https://www.lak-bw.de/ 
Notdienstportal abgerufen werden.

Samstag, 27.04.2024 
Dr. Sailers Römer-Apotheke Rottweil, 
Königstraße 35, Telefon 0741/20966470

Sonntag, 28.04.202
Schiller Apotheke Aldingen, Hauptstraße 
21, Telefon 07424/84081

TIERÄRZTLICHER NOTDIENST
(Samstag 15:00 Uhr bis Sonntag 24:00 Uhr) 

Samstag, 27.04.2024 / 
Sonntag, 28.04.2024
Frau Dr. Alix Wieland Spaichingen, Hin-
denburgstraße 88, Telefon 07424/2560

Für den Anzeigenteil/Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach, Tel.: 07771/9317-11, Fax: 07771/9317-40,
Email: anzeigen@primo-stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de

 erscheint in Bärenthal, Böttingen, Buchheim, Fridingen a.d.D., 
Irndorf, Kolbingen, Mühlheim a.d.D. mit dem Stadtteil Stetten, Renquishausen, 
Tuttlingen-Nendingen, Neuhausen o.E. mit den Ortsteilen Schwandorf & Worndorf

Erscheinungsweise: wöchentlich. Bezugspreis: 16,40 Euro jährlich

Immer aktuell:
www.boettingen.de

MARKTSTAND 
in Böttingen, dienstags  
von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr

KÄSE- & SPEZIALITÄTENWAGEN 
in Böttingen, dienstags von 10:00 Uhr  
bis 13:00 Uhr (vierzehntägig) 

REDAKTIONSSCHLUSS
immer dienstags um 6 Uhr

Bitte beachten Sie die Ankündigungen 
im Blättle!

SPRECHZEITEN DER  
GEMEINDEVERWALTUNG
Montag 13:15 Uhr – 18:00 Uhr

Dienstag 08:00 Uhr – 11:00 Uhr

Donnerstag   13:15 Uhr – 17:00 Uhr

Freitag          08:00 Uhr – 11:00 Uhr

Für einen reibungslosen Ablauf wird jedoch um 
eine vorherige Terminvereinbarung gebeten.

Wir sind erreichbar: 
Bürgermeister Buggle  07429 93050
E-Mail: benedikt.buggle@boettingen.de   

Sekretariat / Standesamt,  
Rebecca Schleicher  07429 930510  
E-Mail: rathaus@boettingen.de oder  
rebecca.schleicher@boettingen.de

Sekretariat / Standesamt,  
Nicole Villing 07429 930511   
E-Mail:  rathaus@boettingen.de oder  
nicole.villing@boettingen.de  

Meldeamt, Sonja Hipp 07429 930512  
E-Mail: sonja.hipp@boettingen.de

FREIW. FEUERWEHR BÖTTINGEN  
Kommandant Benjamin Flad 
Feuerwehrhaus Spaichinger Weg 10, 
www.feuerwehr-boettingen.de

Im Notfall Alarmierung durch  
Notrufnummer 112!

FORSTREVIER BÖTTINGEN
Revierleiter Rolf Mauthe 07424/504062 
Mobil : 0162/290 3870, Fax : 07424/504061 
E-Mail : r.mauthe@landkreis-tuttlingen.de

NOTRUFE
Feuerwehr  112 

Notruf  110 

Bereitschaftsdienst Polizei 07424 93180 
Polizeirevier Spaichingen, Hauptstraße 79  
Telefax: 07424 9318109 

NetzeBW GmbH  0800 3629-477 
kostenlose Störungsnummer 

Zentrale Hals-Nasen-Ohren-Notfallpraxis  
am Schwarzwald-Baar-Klinikum,  
Klinikstraße 11, Villingen-Schwenningen  
(1. OG Hauptgebäude)  
Samstag, Sonntag, Feiertag von 10:00 Uhr 
bis 20:00 Uhr (ohne Voranmeldung)

Notfallpraxis am Klinikum Tuttlingen,  
Zeppelinstraße 21, Tuttlingen 
Die Notfallpraxis ist am Montag, Dienstag und 
Donnerstag von 19 bis 21 Uhr, am Mittwoch 
und Freitag von 18 bis 21 Uhr und an Sams-
tagen, Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 
Uhr geöffnet. Akut erkrankte Patienten können 
ohne vorherige Anmeldung direkt in die Not-
fallpraxis kommen. 

SOZIALE BERATUNGSSTELLEN 
Fachstelle Sucht des bwlv  07461 966 480
Freiburgstraße 44, 78532 Tuttlingen

Phönix gemeinsam gegen  
sexuellen Missbrauch e. V.  07461 770 550  

MiKaDo  07429 930516  
auch außerhalb der Öffnungszeiten erreichbar  
Email: mikado.boettingen@gmx.de  
Geschäftsstelle Böttingen, Allenspacher Weg 2  
Bürozeit: Dienstag, 09.00 Uhr - 11.00 Uhr 

Hospizgruppe Heuberg 0171 1413876 

Gemeinnützige Sozialstation  07424 48 58 
Spaichingen-Heuberg e. V.  
Kranken-, Alten- und Familienpflege

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
- LANDKREIS TUTTLINGEN   
Rettungsdienst 112 

Allgemeiner Notfalldienst 116117 
(Allgemein-, Kinder-, Augen- und  
HNO-ärztlicher Notfalldienst)

Kinderärztlicher  
Notfalldienst  01805 19292-370 

Zahnärztliche Notrufnummer  
Wochenenden u. FT 0180 3 222 555-20

Allgemeine Notfallpraxis  
Villingen-Schwenningen,  
Klinikstraße 11, Villingen-Schwenningen   
Die Notfallpraxis ist am Mittwoch von 18 – 
20 Uhr, am Freitag von 16 – 20 Uhr und an 
Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 9 - 19 
Uhr geöffnet. 

Kinder-Notfallpraxis  
Villingen-Schwenningen,  
Klinikstraße 11, Villingen-Schwenningen   
Die Notfallpraxis ist am Montag - Donnerstag 
von 19 - 21 Uhr, am Freitag von 18 – 21 Uhr 
und an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 
9 – 21 Uhr geöffnet. 
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Herausgeber:  
Bürgermeisteramt 78583 Böttingen

Verantwortlich für den amtlichen und redaktionellen Teil:  
Bürgermeister Benedikt Buggle oder der von ihm Beauftragte

Verantwortlich für die Kirchen- und Vereinsmitteilungen:  
Die jeweilige Kirche bzw. der Vorstand des jeweiligen Vereins. 

Für die Veröffentlichung von Vereins- und anderen Mitteilungen 
wird keine Gewähr übernommen.  

MÜLLABFUHR 
Freitag, 26.04.2024 – Restmüll 4-wöchent-
lich, Restmüll 8-wöchentlich (grüner Deckel), 
Windeltonne, Restmüll 2-wöchentlich (nur 
bei Gewerbe und Großwohnanlagen)
Samstag, 27.04.2024 – Schadstoffmobil 9:30 
Uhr – 10:30 Uhr Bauhof Spaichinger Weg

Grünschnittannahmestelle   
Böttingen, Bubsheimer Straße 6  
(Fam. Marquart) von 11.03. – 09.11.2024: 
Samstag 09:30 – 10:30 Uhr

Grünguthof Königsheim 
geöffnet von 11.03. bis 09.11.2024
Mittwoch u. Freitag 17:00 – 19:00 Uhr
Samstag 10:00 – 17:00 Uhr

Wertstoffhof Wehingen 
Sommeröffnungszeiten 
Ab Montag, 11. März 2024 – 9. November 2024
Dienstag und Donnerstag: 15:00 bis 19:00 Uhr
Samstag  9:00 bis 12:00 Uhr

Reklamationen zur Müllabfuhr  
ALBA Schwarzwald GmbH,  
78655 Dunningen, Telefon: 07403/ 9294-0 

Die Entsorgung der Wertstoffe wird jedoch 
nicht von der Firma ALBA, sondern von 
REMONDIS Süd GmbH, DSD Hotline 0800 – 
1223255, durchgeführt.
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Goldene Hochzeit
Das Ehepaar Franziska und Konrad Hagen 
darf am Donnerstag, den 25.04.2024 die 
Goldene Hochzeit feiern. Hierzu gratulie-
ren wir von Herzen und wünschen dem 
Paar viele weitere schöne, gemeinsame 
Momente sowie für die Zukunft Gesund-
heit, Zufriedenheit und Gottes Segen.

Beflaggung 
am Mittwoch, 1. Mai 2024
Am "Internationaler Tag der Arbeit" werden 
die öffentlichen Dienstgebäude beflaggt.
 

Meldeamt geschlossen
Das Meldeamt bleibt am Donnerstag, den 
25.04.2024 wegen der Durchführung 
einer Testwahl bezüglich der Europa- u. 
Kommunalwahl am 09.06.2024 für den 
Publikumsverkehr geschlossen.

Wir bitten um Ihr Verständnis.
Ihre Gemeindeverwaltung

Kurzbericht über die öffentli-
che Sitzung des Gemeinderates 
am 22. April 2024

TOP 1
Rohrnetzanalyse und -berechnung

 des Wasserrohrnetzes der Gemeinde
 Böttingen

Zu diesem Tagesordnungspunkt konnte 
Bürgermeister Buggle Herrn Engelfried 
von der Firma RBS wave aus Stuttgart 
begrüßen. Dieses Unternehmen habe 
bereits mehrfach Rohrnetzanalysen im 
Bereich der Stadt Spaichingen sowie 
auch für die Gemeinde Mahlstetten 
durchgeführt.
Die Wasserversorgung einer Gemeinde 
sei – so der Schultes weiter – eine der 
wichtigsten kommunalen Pflichtaufga-
ben. Für jeden Bürger sei es selbst-
verständlich, dass zu jeder Tages- und 
Nachtzeit sauberes Trinkwasser aus dem 
Wasserhahn komme. Dass sowohl für die 
Aufbereitung und Kontrolle als auch für 
die Zurverfügungstellung viel Aufwand 
betrieben werden müsse, werde dabei 
wenig beachtet.
Die Wasserversorgung in Böttingen sei 
so aufgebaut, dass der Zweckverband 
Hohenberggruppe mit Sitz in Meßstet-
ten das Wasser aufbereite, kontrolliere 
und von Wehingen über die Uchtweide 
zum Wasserhochbehälter am Friedhof 
transportiere. Ab der Gebäudeaußen-
wand Hochbehälter bis zur Wasseruhr 
der einzelnen Hausanschlüsse sei die 
Gemeinde Böttingen für die Wasserver-
sorgung zuständig. Das bedeute, dass 
die komplette Technik im Hochbehälter 

sowie alle innerörtlichen Leitungen von 
der Gemeinde zu warten, zu unterhalten 
und ggf. instand zu setzen seien.
Bereits im Jahr 2018 war im Gemeinde-
rat diskutiert worden, das innerörtliche 
Wasserleitungsnetz analysieren zu las-
sen. Dies war seinerzeit verworfen wor-
den. Im Jahr 2020 hatte Herr Balk vom 
Bauamt der Stadt Spaichingen in der 
Junisitzung referiert und den Räten die 
Erstellung eines Löschwasserkonzepts 
sowie eine vorherige Rohrnetzanalyse 
dringend empfohlen. Im Zuge der letzten 
Haushaltsplanberatungen war festgelegt 
worden, in 2024 ein solches Gutachten in 
Auftrag zu geben, um in den Folgejahren 
etwaige notwendige Investitionen priori-
sieren und auch tätigen zu können.
Herr Engelfried, Teamleiter Netzmanage-
ment bei der RBS wave, geht in seinem 
Vortrag auf die Inhalte einer Rohrnet-
zanalyse ein und erläutert die Wichtigkeit 
der regelmäßigen Überprüfung. Ferner 
geht er auf die Löschwasserversorgung 
ein, die ebenfalls von der Gemeinde 
sicherzustellen sei. Da das Wasserlei-
tungsnetz der Gemeinde Böttingen in 
den zurückliegenden Jahren stetig durch 
die Erschließung von Wohnbau- und 
Gewerbegebieten vergrößert worden 
sei, müsse nun geprüft werden, welche 
Wassermengen verfügbar seien und ob 
überall ausreichend Wasserdruck vorge-
halten werden könne. Die Überprüfung 
werde aufzeigen, ob und wo in den kom-
menden Jahren Investitionen im Bereich 
der Wasserversorgung nötig seien.
Das Gremium bestätigt die Wichtigkeit 
einer gesicherten Wasserversorgung. 
Die gestellten Rückfragen werden vom 
Referenten beantwortet.
Eine Beauftragung der RBS wave wird 
jedoch nochmals vertagt, da keine Ver-
gleichsangebote vorgelegen haben. Es 
sei daher nicht möglich zu beurteilen, 
ob das aufgerufene Honorar in Höhe von 
23.800 Euro preislich im Rahmen sei. 
Eine endgültige Beschlussfassung soll in 
der Maisitzung erfolgen.
 

TOP 2
Gemeinnützige Kinderartikelbörse 

in der Mehrzweckhalle
Am 24. Februar 2024 fand eine Kinder-
artikelbörse in der Mehrzweckhalle statt. 
Ein zweiter Termin ist für den 26. Oktober 
2024 geplant. Die Resonanz des Febru-
artermins sei laut den Veranstalterinnen 
hervorragend gewesen. Sollte dies im 
Herbst ebenso der Fall sein, wollen beide 
auch in 2025 diese Veranstaltungen an-
bieten. Der komplette Erlös der ersten 
Börse sei mit fast 900 Euro dem hiesigen 
Kindergarten St. Marien gespendet wor-
den. Die beiden Veranstalterinnen hatten 
im Vorfeld der ersten Veranstaltung bei 
der Verwaltung angefragt, ob die Ge-
meinde auf die Hallennutzungsgebühren 
verzichten könne. Dies war für den Feb-

ruartermin zugesagt worden, weil auch 
örtliche Vereine und Organisationen ein 
Mal pro Jahr die Halle kostenfrei nutzen 
dürfen. Eine Zusage der Gebührenbefrei-
ung für den Herbsttermin sei aber bislang 
nicht erteilt worden.
Da es die derzeit geltende Gebühren-
ordnung für die Mehrzweckhalle nicht 
zulasse, mehrere Male pro Jahr die Halle 
für eine Veranstaltung des gleichen Ver-
anstalters kostenfrei zu überlassen, hatte 
sich nun der Gemeinderat mit der The-
matik zu befassen.
In einer kurzen Diskussion würdigen 
die Gemeinderäte das Engagement der 
Veranstalterinnen zugunsten eines ört-
lichen Spendenzwecks. Es wird daher 
beschlossen, die Durchführung der Kin-
derartikelbörse zu unterstützen, wenn die 
Einnahmen einem örtlichen, die Gemein-
de finanziell entlastenden Zweck gespen-
det werden. Die Unterstützung erfolgt 
durch den Erlass der Hallenbenutzungs-
gebühren.
 

TOP 3
Neufassung der Friedhofssatzung 

der Gemeinde Böttingen
Mitte des vergangenen Jahres war be-
schlossen worden, auf dem Böttinger 
Friedhof eine weitere Bestattungsform, 
nämlich eine Urnenbestattung im Ra-
sengrab, einzuführen. Es war im Rah-
men eines Vor-Ort-Termins vereinbart 
worden, rechts neben der Kapelle eine 
Mauer zu errichten und dort ein Rasen-
grabfeld anzulegen. Die Errichtung der 
Mauer hat der von der Gemeinde beauf-
tragte Steinmetzbetrieb in den letzten 
Tagen begonnen. Im Anschluss folgen 
noch landschaftsgärtnerische Arbeiten 
ehe eine Bestattung möglich sein wird.
Parallel zur Anlage des neuen Grabfelds 
muss auch die Friedhofssatzung um die 
weitere Bestattungsform ergänzt wer-
den. Dies war zum Anlass genommen 
worden, die derzeit geltende Satzung 
aus dem Jahr 2001 dem neuesten Muster 
des Gemeindetags anzupassen. Inhalt-
lich wurden die bisherigen Regelungen 
übernommen.
Einzelne Rückfragen werden gestellt 
sowie kleinere Änderungen vorgenom-
men. Anschließend beschließt der Ge-
meinderat die neue Friedhofssatzung 
und beauftragt die Verwaltung, diese 
bekannt zu machen und der Rechtsauf-
sichtsbehörde anzuzeigen.
 

TOP 4
Buch über Kapellen auf dem 

Heuberg - Sponsoringanfrage
Herr Josef Zisterer aus Wehingen hat der 
Verwaltung schriftlich sein Buchprojekt 
„Kleinode unserer Heimat – Kapellen 
auf dem Heuberg“ vorgestellt. Gleichzei-
tig wirbt er um Unterstützung entweder 
in finanzieller Hinsicht oder in Form von 
Sachleistungen.

Amtliche Mitteilungen
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Sowohl vom Böttinger Heimatverein als 
auch von den Böttingern Edgar Speck 
und Jakob Mattes gebe es bereits Veröf-
fentlichungen zu dem Thema. Dennoch 
war dem Gemeinderat die Sponsorin-
ganfrage zur Beratung vorgelegt worden.
Das Projekt von Herrn Zisterer sei laut 
dem vorliegenden Schreiben recht um-
fangreich. Der Initiator gehe von Herstell-
kosten in Höhe von rund 5.000 Euro aus. 
Die Verwaltung hatte daher vorgeschla-
gen, dass die Gemeinde Böttingen durch 
ein überschaubares Sponsoring das Pro-
jekt unterstütze.
Das Gremium ist mehrheitlich der Auffas-
sung, dass sich die Gemeinde Böttingen 
nicht beteiligen werde. Einerseits, weil es 
eben bereits Werke aus Böttingen gebe 
und andererseits, weil der Initiator sein 
Buch zum Verkauf anbieten wolle und 
damit eine Refinanzierung gesichert sei.
 

TOP 5
Regiebetrieb Wasserversorgung – 
vorsorglicher Gemeinderatsbeschluss 
Vermeidung einer eventuell anfallen-
den Kapitalertragsteuer und der Ver-
wendung eines Jahresgewinns zur 

Rücklagenbildung
Die Verwaltungsgemeinschaft Spaichin-
gen hatte – wie im Vorjahr – um einen 
vorsorglichen Beschluss zur Vermeidung 
einer eventuell anfallenden Kapitaler-
tragssteuer bzw. zur Verwendung des 
eventuell anfallenden Jahresgewinns im 
Bereich der Wasserversorgung gebeten.
Hintergrund sei, dass aufgrund gesetzli-
cher Vorgaben die Kapitalertragssteuer 
auf Gewinnausschüttungen der Betrie-
be gewerblicher Art (BgA) grundsätzlich 
spätestens acht Monate nach Abschluss 
des Wirtschaftsjahres (§ 43 Abs. 6 Satz 2 
EstG) entstehe.
Aus einem Schreiben des Bundesminis-
teriums für Finanzen gehe hervor, dass 
bis zum 31. August 2024 ein förmlicher 
Gemeinderatsbeschluss gefasst werden 
müsse, um den etwaigen Steuerbilanz-
gewinn nicht an die Gemeinde, sondern 
in die Wasserversorgung auszuschütten. 
Nur so könne der Überschuss in diesem 
BgA erhalten bleiben, mit künftigen Jah-
ren verrechnet und damit dem Gebüh-
renzahler zugeschrieben werden.
Ohne lange Diskussion fasst der Gemein-
derat den entsprechenden Beschluss.
 

TOP 6
Bauanträge

Bauantrag auf Umbau, Sanierung und 
Erweiterung eines Wohnhauses im Al-
lenspacher Weg
Bürgermeister Buggle verweist auf das 
vorliegende Baugesuch und erklärt, dass 
dieses nicht im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans liege. Es stünden keine 
baurechtlichen Festsetzungen entgegen.
Der Gemeinderat erteilt das gemeindli-
che Einvernehmen.
 
Bauantrag auf Umbau und Erweite-
rung eines Wohnhauses in der Burger-
straße
Bürgermeister Buggle verweist auf das 

vorliegende Baugesuch und erklärt, dass 
dieses nicht im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans liege. Es stünden keine 
baurechtlichen Festsetzungen entgegen.
Der Gemeinderat erteilt das gemeindli-
che Einvernehmen.
 

TOP 6
Verschiedenes

Kurzbericht aus der Verbandsver-
sammlung des Abwasserzweckver-
bands Donautal-Heuberg
Bürgermeister Buggle informiert über 
die zurückliegende Verbandsversamm-
lung des Abwasserzweckverbands Do-
nautal-Heuberg. Es sei die letzte Sitzung 
in aktueller Besetzung gewesen, da ja 
im Nachgang der Kommunalwahl auch 
die Verbandsversammlung neu zusam-
mengesetzt werde. Neben einem Sach-
standsbericht zur Fortentwicklung der 
vierten Reinigungsstufe und der Klär-
schlammentsorgung wurden die Ergeb-
nisse der Betriebsbetreuung vorgestellt. 
Demnach habe man im abgelaufenen 
Jahr die geltenden Grenzwerte einge-
halten. Zustimmung habe auch der Wirt-
schaftsplan 2024 gefunden. Darin enthal-
ten seien die Investitionen in die vierte 
Reinigungsstufe und die immer aufwen-
digere Klärschlammentsorgung. Der 
Verband beschäftige mittlerweile zwei 
Vollzeitmitarbeiter, um die Bereitschafts-
zeiten optimal abdecken zu können. Zu-
letzt sei die Entschädigungssatzung des 
Verbands angepasst worden. Die dort 
aufgeführten Sätze seien seit 2005 un-
verändert und waren nun leicht angeho-
ben worden.
 
Stellungnahme zum Teilregionalplan 
„Windkraft“
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass er auf 
Bitten einer Gruppierung aus der Bürger-
schaft den Regionalverband Schwarz-
wald-Baar-Heuberg im Zuge des Aufstel-
lungsverfahrens des Teilregionalplans 
„Windkraft“ darum gebeten habe, im 
Gewann „Windingen“ die Zulässigkeit 
von Windkraftanlagen vorzusehen. Dies 
habe jedoch keinerlei rechtliche Bindung 
gegenüber der Gemeinde. Inwieweit der 
Regionalverband den Hinweis der Ge-
meinde Böttingen in den Teilregionalplan 
einarbeitet, entscheide die Verbands-
versammlung. Die Rückmeldung der 
Gemeinde sei insofern keine endgültige 
Festlegung.
 
Spielplatz „Buchblick“
Im Zuge der turnusgemäßen Spielplatz-
prüfung durch einen externen Sachver-
ständigen sei der Fallschutz unter der 
Schaukel am Spielplatz „Buchblick“ be-
anstandet worden. Die Schaukel habe 
umgehend abgehängt werden müssen. 
Ein neuer Fallschutz sei bestellt, aller-
dings betrage die Lieferzeit rund acht 
bis zehn Wochen. So lange müsse die 
Schaukel gesperrt bleiben.
 
Instandsetzung Feldweg
Der Vorsitzende teilt mit, dass die Firma 
Stingel im Zuge der geplanten Schachts-

anierung auch ein Teilstück des Feldwegs 
von der Panoramastraße Richtung Roter 
Morgen instandsetze. Dort seien Wurze-
lausschläge, die zu erheblichen Uneben-
heiten geführt hätten. Die Räte bestätigen 
das Vorgehen, bitten jedoch darum zuvor 
mit Revierleiter Mauthe zu sprechen, um 
abzuklären, inwieweit die dortigen Bäume 
erhalten werden könnten.
 
Jugendförderung durch die Gemeinde 
Böttingen
Der Sportverein hat sich bei Gemeinde 
und Gemeinderat für die diesjährige Ju-
gendförderung bedankt. Bürgermeis-
ter Buggle verliest das eingegangene 
Schreiben.
 
Stopp-Stelle Ecke Brechgasse/Haupt-
straße
Aus der Mitte des Gremiums wird darum 
gebeten, die Stopp-Stelle an der Ecke 
Brechgasse/Hauptstraße zu kontrollie-
ren. Durch die nun bessere Einsehbarkeit 
der Kreuzung werde die neu angelegte 
Stopp-Stelle regelmäßig missachtet.
Der Vorsitzende antwortet, dass er dies 
dem Polizeirevier weitergeben werde.
 

Aus der nichtöffentlichen Sitzung:
In nichtöffentlicher Sitzung wurden 
Grundstücks-, Pacht- und Personalange-
legenheiten beraten.

Gemeinde Böttingen
Landkreis Tuttlingen
 

Friedhofssatzung 
vom 22. April 2024
Aufgrund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 
Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des 
Bestattungsgesetzes in Verbindung mit 
den §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg hat der Gemein-
derat am 22. April 2024 die nachstehen-
de Friedhofssatzung beschlossen:
 
I. Allgemeine Vorschriften
 

§ 1 Widmung
1. Der Friedhof ist eine öffentliche Einrich-

tung der Gemeinde. Er dient der Bestat-
tung verstorbener Gemeindeeinwohner 
und der in der Gemeinde verstorbenen 
oder tot aufgefundenen Personen ohne 
Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohn-
sitz. Außerdem dürfen auf dem Friedhof 
Verstorbene bestattet werden, für die 
ein Wahlgrabnutzungsrecht aufgrund 
alten Rechts besteht. In besonderen Fäl-
len kann die Gemeinde die Bestattung 
anderer Verstorbener zulassen. Der 
Friedhof dient auch der Bestattung von 
Totgeburten, Fehlgeburten und Unge-
borenen, falls ein Elternteil Einwohner 
der Gemeinde ist.

2. Soweit nichts anderes bestimmt ist, gel-
ten die Vorschriften über die Bestattung 
auch für die Beisetzung von Aschen.
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II. Ordnungsvorschriften

§ 2 Öffnungszeiten
1. Der Friedhof darf bei Dunkelheit nicht 

betreten werden. Winterdienst findet 
nur eingeschränkt statt.

2. Die Gemeinde kann das Betreten des 
Friedhofs oder einzelner Friedhofsteile 
aus besonderem Anlass vorübergehend 
untersagen.

 
§ 3 Verhalten auf dem Friedhof

1. Jeder hat sich auf dem Friedhof der 
Würde des Ortes entsprechend zu ver-
halten. Die Anordnungen des Friedhof-
personals sind zu befolgen.

2. Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht 
gestattet:
a. Die Wege mit Fahrzeugen aller Art 

zu befahren, ausgenommen Kin-
derwagen und Rollstühlen, sowie 
Fahrzeugen der Gemeinde und der 
für den Friedhof zugelassenen Ge-
werbetreibenden,

b. während einer Bestattung oder 
einer Gedenkfeier in der Nähe Ar-
beiten auszuführen,

c. den Friedhof und seine Einrichtun-
gen und Anlagen zu verunreinigen 
oder zu beschädigen sowie Rasen-
flächen und Grabstätten unberech-
tigterweise zu betreten,

d. Tiere mitzubringen, ausgenommen 
Blindenhunde,

e. Abraum und Abfälle außerhalb der 
dafür bestimmten Stellen abzula-
gern,

f. Waren und gewerbliche Dienste an-
zubieten,

g. Druckschriften zu verteilen.
 
Ausnahmen können zugelassen werden, 
soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes 
und der Ordnung auf ihm zu vereinbaren 
sind.
 
3. Totengedenkfeiern auf dem Friedhof 

bedürfen der Zustimmung der Gemein-
de. Sie sind spätestens vier Tage vorher 
anzumelden.

 
§ 4 Gewerbliche Betätigung auf 

dem Friedhof
1. Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und 

sonstige Gewerbetreibende benötigen 
für die Tätigkeit auf dem Friedhof die 
vorherige Zulassung durch die Gemein-
de. Sie kann den Umfang der Tätigkei-
ten festlegen.

2. Zugelassen werden nur solche Gewer-
betreibende, die fachkundig, leistungs-
fähig und zuverlässig sind. Die Gemein-
de kann für die Prüfung der Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
geeignete Nachweise verlangen, insbe-
sondere, dass die Voraussetzungen für 
die Ausübung der Tätigkeit nach dem 
Handwerksrecht erfüllt werden.

Die Gemeinde kann Ausnahmen zulas-
sen.

3. Die Gewerbetreibenden und ihre Be-
auftragten haben die Friedhofssatzung 
und die dazu ergangenen Regelungen 
zu beachten.

4. Die Gewerbetreibenden dürfen die 
Friedhofswege nur zur Ausübung ihrer 
Tätigkeit und nur mit geeigneten Fahr-
zeugen befahren. Werkzeuge und Ma-
terialien dürfen auf dem Friedhof nur 
vorübergehend oder nur an den dafür 
bestimmten Stellen gelagert werden. 
Bei Beendigung der Arbeit sind die Ar-
beits- und Lagerplätze wieder in den 
früheren Zustand zu bringen.

5. Gewerbetreibenden, die gegen die Vor-
schriften der Absätze 3 und 4 verstoßen, 
oder bei denen die Voraussetzungen 
des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht 
mehr gegeben sind, kann die Gemeinde 
die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer 
zurücknehmen oder widerrufen.

 
III. Bestattungsvorschriften
 

§ 5 Allgemeines
1. Bestattungen sind unverzüglich nach 

Eintritt des Todes bei der Gemeinde 
anzumelden. Wird eine Bestattung in 
einer früher erworbenen Wahlgrabs-
tätte beantragt, so ist auf Verlangen der 
Gemeinde das Nutzungsrecht nachzu-
weisen.

2. Ort und Zeit der Bestattung werden von 
der Gemeinde festgesetzt. Wünsche der 
Hinterbliebenen und der Geistlichen 
werden nach Möglichkeit berücksich-
tigt.

3. An Samstagen sowie an Sonn- und Fei-
ertagen werden keine Bestattungen 
durchgeführt. Die Gemeinde kann in 
zwingenden Fällen Ausnahmen zulas-
sen.

 
§ 6 Särge und Urnen

1. Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 
0,70 m hoch und im Mittelmaß 0,70 m 
breit sein. Sind in besonderen Fällen 
größere Särge erforderlich, so ist dies 
rechtzeitig mit der Gemeinde abzustim-
men.

2. Die Särge für Kindergräber (§ 11 Abs. 
2 Buchstabe a) dürfen höchstens 1,10 
m lang sein. Wird anstatt eines Kinder-
grabs ein Normalgrab gewünscht, so ist 
die Zustimmung der Gemeinde einzu-
holen.

3. Für die Erdbestattung dürfen nur Särge 
aus leicht verweslichem Holz verwendet 
werden (kein Hartholz, wie z. B. Eiche, 
Buche).

4. Für Sargausstattungen und zur Beklei-
dung von Verstorbenen ist leicht ver-
gängliches Material zu verwenden, ins-
besondere keine Kunststoffe.

5. Für Erdbestattungen von Urnen in 
Grabkammern, Urnenreihenerdgräber 
und Urnengräber im Rasengemein-
schaftsfeld dürfen nur Urnen und Über-
urnen aus leicht verrottbarem Material 
(Bio-Urnen) verwendet werden.

 

§ 7 Ausheben der Gräber
1. Die Gemeinde lässt die Gräber aushe-

ben und zufüllen.
2. Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt 

von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis 
zur Oberkante des Sarges mindestens 
0,90 m, bis zur Oberkante der Urne min-
destens 0,50 m.

3. Der überschüssige Boden ist von den 
Angehörigen der Verstorbenen spätes-
tens nach endgültiger Herstellung der 
Gräber zu entfernen.

 
§ 8 Ruhezeit

Die Ruhezeit der Verstorbenen beträgt 
35 Jahre, bei Kindern, die vor Vollendung 
des 6. Lebensjahres verstorben sind, 25 
Jahre. Die Ruhezeit der Aschen beträgt 
15 Jahre. Nach 30 Jahren kann die Ge-
meinde das Abräumen der Grabstellen 
auf Kosten der Hinterbliebenen verlan-
gen
 

§ 9 Umbettungen
1. Umbettungen von Verstorbenen und 

Aschen bedürfen, unbeschadet sonsti-
ger gesetzlicher Vorschriften, der vor-
herigen Zustimmung der Gemeinde. Bei 
Umbettungen von Verstorbenen wird 
die Zustimmung nur bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes, in den ersten 10 Jah-
ren der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines 
dringenden öffentlichen Interesses oder 
eines besonderen Härtefalles erteilt. 
Umbettungen aus einem Reihengrab in 
ein anderes Reihengrab oder aus einem 
Urnenreihengrab in ein anderes Urnen-
reihengrab sind innerhalb der Gemein-
de nicht zulässig. Die Gemeinde kann 
Ausnahmen zulassen.

2. Nach Ablauf der Ruhezeit aufgefundene 
Gebeine (Überreste von Verstorbenen) 
und Urnen mit Aschen Verstorbener 
dürfen nur mit vorheriger Zustimmung 
der Gemeinde in belegte Grabstätten 
umgebettet werden.

3. Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. 
Antragsberechtigt ist bei Umbettun-
gen aus einem Reihengrab oder einem 
Urnenreihengrab der Verfügungsbe-
rechtigte, bei Umbettungen aus einem 
Wahlgrab oder einem Urnenwahlgrab 
der Nutzungsberechtigte.

4. In den Fällen des § 23 Abs. 1 Satz 3 und 
bei Entziehung von Nutzungsrechten 
nach § 23 Abs. 1 Satz 4 können auf-
gefundene Gebeine (Überreste von 
Verstorbenen) und Urnen mit Aschen 
Verstorbener, deren Ruhezeit noch 
nicht abgelaufen ist, von Amts wegen 
in ein Reihengrab oder ein Urnengrab 
umgebettet werden. Im Übrigen ist die 
Gemeinde bei Vorliegen eines zwingen-
den öffentlichen Interesses berechtigt, 
Umbettungen vorzunehmen.

5. Umbettungen lässt die Gemeinde 
durchführen. Sie bestimmt den Zeit-
punkt der Umbettung.

6. Die Kosten der Umbettung haben die 
Antragsteller zu tragen. Dies gilt auch 
für den Ersatz von Schäden, die an be-
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nachbarten Grabstätten und an Anla-
gen durch eine Umbettung entstehen, 
es sei denn, es liegt ein Verschulden der 
Gemeinde vor.

7. Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine 
Umbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt.

 
IV. Grabstätten
 

§ 10 Allgemeines
1. Die Grabstätten sind im Eigentum des 

Friedhofträgers. An ihnen können Rech-
te nur nach dieser Satzung erworben 
werden.

2. Auf dem Friedhof werden folgende 
Arten von Grabstätten zur Verfügung 
gestellt:
a. Reihengräber für Erdbestattungen,
b. Urnenreihengräber
c. Urnengräber im Rasengemein-

schaftsfeld

3. Ein Anspruch auf Überlassung einer 
Grabstätte in bestimmter Lage sowie 
auf die Unveränderlichkeit der Umge-
bung besteht nicht.

4. Grüfte und Grabgebäude sind nicht zu-
gelassen.

5. Urnenbestattungen sind auch in be-
legten Erdbestattungs-Reihengräbern 
zulässig, wenn die Restruhezeit des Rei-
hengrabs noch mindestens 15 Jahre (§ 
8 Satz 2) beträgt.

 
§ 11 Sarg-Reihengräber

1. Sarg-Reihengräber sind Grabstätten für 
Erdbestattungen sowie für die Bestat-
tung von Fehlgeburten und Ungebore-
nen, die der Reihe nach belegt und im 
Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zu-
geteilt werden. Eine Verlängerung der 
Ruhezeit ist nicht möglich.
Verfügungsberechtigter ist – sofern 
keine andere ausdrückliche Festle-
gung erfolgt – in nachstehender Rei-
henfolge:

a. wer für die Bestattung sorgen muss 
(§ 31 Abs. 1 Bestattungsgesetz),

b. wer sich dazu verpflichtet hat,
c. der Inhaber der tatsächlichen Ge-

walt.
 
2. Auf dem Friedhof werden ausgewiesen:

a. Reihengräber für Verstorbene bis 
zum vollendeten 6. Lebensjahr,

b. Reihengräber für Verstorbene vom 
vollendeten 6. Lebensjahr ab.

3. In jedem Reihengrab wird – außer im 
Falle von § 10 Abs. 5 – nur ein Verstor-
bener beigesetzt. Die Gemeinde kann 
weitere Ausnahmen zulassen.

4. Ein Reihengrab kann auch nach Ablauf 
der Ruhezeit nicht in ein Wahlgrab um-
gewandelt werden.

5. Das Abräumen von Reihengrabfeldern 
oder Teilen von ihnen nach Ablauf der 
Ruhezeiten, bzw. für Reihengräber für 
Erdbestattungen 5 Jahre vor Ablauf der 
Ruhezeiten, wird drei Monate vorher 

ortsüblich oder durch Hinweise auf dem 
betreffenden Grabfeld bekanntgege-
ben.

§ 12 Wahlgräber
1. Wahlgräber sind nicht mehr zugelassen.
2. Die bei Inkrafttreten dieser Friedhofs-

ordnung bestehenden alten Wahlgrab-
nutzungsrechte haben weiterhin Gül-
tigkeit. Neue Rechte können jedoch 
nicht mehr erworben werden.

3. Die erworbenen Nutzungsrechte kön-
nen nicht verlängert werden.

 
§ 13 Urnenreihengräber

1. Urnenreihengräber sind Aschengrabs-
tätten als Urnenstätten, die ausschließ-
lich der Beisetzung von Aschen Verstor-
bener dienen.

2. In einem Urnengrab kann nur eine Urne 
beigesetzt werden.

3. Soweit sich aus der Friedhofssatzung 
nichts anderes ergibt, gelten die Vor-
schriften für Reihengräber entspre-
chend für Urnenstätten.

4. In Urnenreihengräbern sowie in Urnen-
gräbern im Rasengemeinschaftsfeld (§ 
14) sind nur Urnen aus leicht verrotten-
dem Material zulässig

 
§ 14 Urnengräber im Rasengemein-

schaftsfeld 
1. Urnengräber im Rasengemeinschafts-

feld sind Aschengrabstätten als Urnen-
stätten im Rasengemeinschaftsfeld, 
die ausschließlich der Beisetzung von 
Aschen Verstorbener dienen.

2. Für Urnengräber im Rasengemein-
schaftsfeld dürfen keine Grabplatten 
verwendet werden. Grabeinfassungen 
sind im Rasengemeinschaftsfeld nicht 
zulässig.

3. Für jeden im Rasengrabfeld Beigesetz-
ten wird auf der dortigen Mauer eine 
Namensplatte angebracht.

 
V. Grabmale und sonstige Grabaus-
stattungen
 

§ 15 Auswahlmöglichkeiten
1. Auf dem Friedhof werden nur Grabfel-

der mit Gestaltungsvorschriften einge-
richtet.

2. Der Antragsteller ist verpflichtet, die 
vom Gemeinderat der Gemeinde vorge-
gebenen Gestaltungsvorschriften ein-
zuhalten. Diese sind in § 17 festgelegt.

 
§ 16 Allgemeiner Gestaltungsgrund-

satz 
Grabmale und sonstige Grabausstattun-
gen müssen der Würde des Friedhofs in 
seinen einzelnen Teilen und in seiner Ge-
samtanlage entsprechen.
 
§ 17 Einzelne Gestaltungsvorschriften
1. In den Grabfeldern für Sargbestattun-

gen müssen nach Ablauf der Frist in § 
18 Abs. 1 Satz 2 Grabmale errichtet wer-
den. Grabmale und sonstige Grabaus-
stattungen müssen in ihrer Gestaltung, 
Bearbeitung und Anpassung an die 

Umgebung erhöhten Anforderungen 
entsprechen.

2. Für Grabmale dürfen nur Natursteine, 
Holz, Schmiedeeisen oder Bronze ver-
wendet werden. Findlinge, findlings-
ähnliche, unbearbeitete bruchrauhe, 
grellweiße oder tiefschwarze Steine 
sind nicht zugelassen.

3. Bei der Gestaltung und Bearbeitung 
sind folgende Vorschriften einzuhalten:
1. Schriftrücken und Schriftbossen für 

weitere Inschriften können beschlif-
fen sein.

2. Schriften, Ornamente und Symbole 
sind auf das Material, aus dem das 
Grabmal besteht, werkgerecht ab-
zustimmen. Sie müssen gut verteilt 
und dürfen nicht aufdringlich groß 
sein. Unzulässig ist die Verwendung 
von Gold und Silber.

3. Firmenbezeichnungen dürfen nur 
unauffällig und nicht auf der Vor-
derseite des Grabmals angebracht 
werden.

4. Auf den Grabstätten sind insbesondere 
nicht zulässig, Grabmale und Grabaus-
stattung
1. mit in Zement aufgesetztem figürli-

chen oder ornamentalen Schmuck,
2. mit Farbanstrich auf Stein,
3. mit Glas, Emaille, Porzellan oder 

Kunststoffen in jeder Form,
4. mit großflächigen Lichtbildern.

5. Auf Grabstätten für Erdbestattungen 
sind Grabmale bis zu folgenden Größen 
zulässig:
1. auf einstelligen Grabstätten bis zu 

0,70 qm Ansichtsfläche, jedoch nicht 
höher als 1,10 m. Sollte ein Kreuz als 
Grabmal erstellt werden, darf das 
Kreuz selbst ohne Sockel bis zu 1,50 
m hoch sein.

2. auf zweistelligen Grabstätten bis zu 
1,00 qm Ansichtsfläche, jedoch nicht 
höher als 1,10 m.

6. Auf Urnengrabstätten im Urnengräber-
feld dürfen nur einheitliche Abdeckun-
gen, die von der Gemeinde oder von 
deren Beauftragten zu beziehen sind, 
aufgebracht werden.

7. Die Anbringung und Aufstellung von 
Grabschmuck jeglicher Art ist an und 
auf Urnengräbern im Rasengemein-
schaftsfeld untersagt.
Die Namensplatten sind einheitlich 
von der Gemeinde oder von deren 
Beauftragten zu beziehen.

8. Liegende Grabmale dürfen nur flach 
oder flach geneigt auf die Grabstätte 
gelegt werden; sie sind nicht in Verbin-
dung mit stehenden Grabmalen zuläs-
sig.

9. Grabeinfassungen jeder Art – auch aus 
Pflanzen – sind nicht zulässig, soweit die 
Gemeinde die Grabzwischenwege in 
den einzelnen Grabfeldern mit Trittplat-
ten belegt.

10. Die Gemeinde kann unter Berück-
sichtigung der Gesamtgestaltung des 
Friedhofs und im Rahmen von Absatz 
1 Ausnahmen von den Vorschriften der 



Amtsblatt der Gemeinde BÖTTINGEN Donnerstag, 25. April 2024 | 7

Absätze 2 bis 9 und auch sonstige Gra-
bausstattungen zulassen.

§ 18 Genehmigungserfordernis
1. Die Errichtung von Grabmalen bedarf 

der vorherigen Genehmigung der Ge-
meinde. Ohne Genehmigung sind bis 
zur Dauer von zwei Jahren nach der Be-
stattung oder Beisetzung provisorische 
Grabmale als Holztafeln bis zur Größe 
von 15 mal 30 cm und Holzkreuze zu-
lässig.

2. Dem Antrag ist die Zeichnung über den 
Entwurf des Grabmals im Maßstab 1:10 
zweifach beizufügen. Dabei ist das zu 
verwendende Material, seine Bearbei-
tung, der Inhalt und die Anordnung der 
Schrift, der Ornamente und Symbole 
sowie die Fundamentierung anzuge-
ben. Soweit erforderlich, kann die Ge-
meinde Zeichnungen der Schrift, der 
Ornamente und der Symbole im Maß-
stab 1:1 unter Angabe des Materials, 
seiner Bearbeitung und der Form ver-
langen. In besonderen Fällen kann die 
Vorlage eines Modells oder das Aufstel-
len einer Attrappe auf der Grabstätte 
verlangt werden.

3. Die Errichtung aller sonstigen Grabaus-
stattungen bedarf ebenfalls der vorhe-
rigen Genehmigung der Gemeinde. Ab-
satz 2 gilt entsprechend.

4. Die Genehmigung erlischt, wenn das 
Grabmal oder die sonstige Grabausstat-
tung nicht innerhalb von zwei Jahren 
nach Erteilung der Genehmigung er-
richtet worden ist.

5. Die Grabmale sind so zu liefern, dass sie 
vor ihrer Aufstellung von der Gemeinde 
überprüft werden können.

6. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
alle Voraussetzungen dieser Friedhofs-
satzung erfüllt werden.

 
§ 19 Standsicherheit 

1. Grabmale und sonstige Grabausstat-
tungen müssen standsicher sein. Sie 
sind ihrer Größe entsprechend nach 
den allgemein anerkannten Regeln des 
Handwerks zu fundamentieren und 
zu befestigen. Steingrabmale müssen 
mindestens 18 cm stark und aus einem 
Stück hergestellt sein.

2. Grabmale und Grabeinfassungen dür-
fen nur von fachkundigen Personen (i. 
d. R. Bildhauer, Steinmetze) errichtet 
werden.

 
§ 20 Unterhaltung

1. Die Grabmale und die sonstigen Gra-
bausstattungen sind dauernd in wür-
digem und verkehrssicherem Zustand 
zu halten und entsprechend zu über-
prüfen. Verantwortlich dafür ist bei Rei-
hengrabstätten und Urnenreihengrab-
stätten der Verfügungsberechtigte, bei 
bisherigen Wahlgrabstätten der Nut-
zungsberechtigte und beim Urnen-Ra-
sengemeinschaftsfeld die Gemeinde.

2. Erscheint die Standsicherheit von Grab-
malen und sonstigen Grabausstattun-

gen gefährdet, so sind die für die Unter-
haltung Verantwortlichen verpflichtet, 
unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei 
Gefahr im Verzug kann die Gemeinde 
auf Kosten des Verantwortlichen Siche-
rungsmaßnahmen (z. B. Absperrungen, 
Umlegung von Grabmalen) treffen. Wird 
der ordnungswidrige Zustand trotz 
schriftlicher Aufforderung der Gemein-
de nicht innerhalb einer jeweils festzu-
setzenden angemessenen Frist besei-
tigt, so ist die Gemeinde berechtigt, dies 
auf Kosten des Verantwortlichen zu tun 
oder nach dessen Anhörung das Grab-
mal oder die sonstige Grabausstattung 
zu entfernen. Die Gemeinde bewahrt 
diese Sachen drei Monate auf. Ist der 
Verantwortliche nicht bekannt oder 
nicht ohne weiteres zu ermitteln, so ge-
nügt ein sechswöchiger Hinweis auf der 
Grabstätte.

 
§ 21 Entfernung

1. Grabmale und sonstige Grabausstattun-
gen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder 
des Nutzungsrechts nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung der Gemeinde 
von der Grabstätte entfernt werden.

2. Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nut-
zungsrechts sind die Grabmale und die 
sonstigen Grabausstattungen zu ent-
fernen. Wird diese Verpflichtung trotz 
schriftlicher Aufforderung der Gemein-
de innerhalb einer jeweils festzusetzen-
den angemessenen Frist nicht erfüllt, so 
kann die Gemeinde die Grabmale und 
die sonstigen Grabausstattungen im 
Wege der Ersatzvornahme nach dem 
Landesverwaltungsvollstreckungsge-
setz selbst entfernen; § 20 Abs. 2 Satz 
5 ist entsprechend anwendbar. Die Ge-
meinde bewahrt diese Sachen drei Mo-
nate auf.

 
VI. Herrichten und Pflege der Grabs-
tätten
 

§ 22 Allgemeines
1. Alle Grabstätten müssen der Würde des 

Ortes entsprechend hergerichtet und 
dauernd gepflegt werden. Verwelkte 
Blumen und Kränze sind von den Grabs-
tätten zu entfernen und an den hier vor-
gesehenen Plätzen abzulagern.

2. Die Höhe und die Form der Grabhügel 
und die Art ihrer Gestaltung sind dem 
Gesamtcharakter des Friedhofs, dem 
besonderen Charakter des Friedhofteils 
und der unmittelbaren Umgebung an-
zupassen. Die Grabstätten dürfen nur 
mit solchen Pflanzen bepflanzt werden, 
die andere Grabstätten und die öffentli-
chen Anlagen nicht beeinträchtigen.

3. Für das Herrichten und für die Pflege 
der Grabstätte hat der nach § 20 Abs. 
1 Verantwortliche zu sorgen. Die Ver-
pflichtung erlischt erst mit dem Ablauf 
der Ruhezeit bzw. des Nutzungsrechts.

4. Die Grabstätten müssen innerhalb von 
sechs Monaten nach der Belegung her-
gerichtet sein.

5. Die Grabstätten sind nach Ablauf der 
Ruhezeit oder des Nutzungsrechts ab-
zuräumen. § 21 Absatz 2 Satz 2 und 3 
gilt entsprechend.

6. Das Herrichten, die Unterhaltung und 
jede Veränderung der gärtnerischen 
Anlagen außerhalb der Grabstätten 
obliegen ausschließlich der Gemeinde. 
Verfügungs- bzw. Nutzungsberechtigte 
sowie die Grabpflege tatsächlich vor-
nehmenden Personen sind nicht be-
rechtigt, diese Anlagen der Gemeinde 
zu verändern.

7. Für die Grabpflege ist die Verwendung 
von chemischen Spritz- und Unkraut-
vertilgungsmitteln jeglicher Art (z.B. 
Herbizide, Pestizide) verboten.

8. In den Erdbestattungs-Grabfeldern ist 
die gesamte Grabfläche zu bepflanzen. 
Ihre gärtnerische Gestaltung muss den 
erhöhten Anforderungen entsprechen 
und auf die Umgebung abgestimmt 
werden; nicht zugelassen sind insbe-
sondere Bäume und großwüchsige 
Sträucher, Grabgebinde aus künstlichen 
Werkstoffen und das Aufstellen von 
Bänken.

9. In den Urnengrabfeldern muss das über 
die Platte wachsende Gras mindestens 
ein Mal im Jahr vom Verfügungsberech-
tigten entfernt und die Kanten sauber 
geschnitten werden.

 
§ 23 Vernachlässigung der Grabpflege
1. Wird eine Grabstätte nicht hergerichtet 

oder gepflegt, so hat der Verantwortli-
che (§ 20 Abs. 1) auf schriftliche Auffor-
derung der Gemeinde die Grabstätte 
innerhalb einer jeweils festgesetzten 
angemessenen Frist in Ordnung zu 
bringen. Ist der Verantwortliche nicht 
bekannt oder nicht ohne weiteres zu 
ermitteln, so genügt ein dreimonatiger 
Hinweis auf der Grabstätte. Wird die Auf-
forderung nicht befolgt, so können Rei-
hengrabstätten und Urnenreihengrab-
stätten von der Gemeinde abgeräumt, 
eingeebnet und eingesät werden. Bei 
Wahlgrabstätten kann die Gemeinde in 
diesem Fall die Grabstätte im Wege der 
Ersatzvornahme nach dem LVwVG in 
Ordnung bringen lassen oder das Nut-
zungsrecht ohne Entschädigung ent-
ziehen. In dem Entziehungsbescheid ist 
der Nutzungsberechtigte aufzufordern, 
das Grabmal und die sonstigen Gra-
bausstattungen innerhalb von drei Mo-
naten nach deren Unanfechtbarkeit des 
Entziehungsbescheids zu entfernen.

2. Bei ordnungswidrigem Grabschmuck 
gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird 
die Aufforderung nicht befolgt oder ist 
der Verantwortliche nicht bekannt oder 
nicht ohne weiteres zu ermitteln, so 
kann die Gemeinde den Grabschmuck 
entfernen. Sie ist zu seiner Aufbewah-
rung nicht verpflichtet.

3. Zwangsmaßnahmen nach Abs. 1 und 2 
sind dem Verantwortlichen vorher an-
zudrohen.
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VII. Benutzung der Aussegnungshalle
 

§ 24
1. Die Aussegnungshalle dient der Aufbe-

wahrung der Verstorbenen bis zur Be-
stattung. Sie darf nur von Berechtigten 
oder in Begleitung eines gemeindlichen 
Bediensteten bzw. mit Zustimmung der 
Gemeinde betreten werden.

2. Sofern keine gesundheitlichen oder 
sonstigen Bedenken bestehen, können 
die Angehörigen den Verstorbenen 
während der Aufbahrung sehen.

 
VIII. Haftung, Ordnungswidrigkeiten
 
§ 25 Obhuts- und Überwachungs-

pflicht
1. Der Gemeinde obliegen keine über die 

Verkehrssicherungspflicht hinausge-
henden Obhuts- und Überwachungs-
pflichten. Die Gemeinde haftet nicht für 
Schäden, die durch nichtsatzungsgemä-
ße Benutzung des Friedhofs, seiner An-
lagen und Einrichtungen, durch dritte 
Personen oder durch Tiere entstehen. 
Im Übrigen haftet die Gemeinde nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die 
Vorschriften über Amtshaftung bleiben 
unberührt.

2. Verfügungsberechtigte und Nutzungs-
berechtigte haften für die schuldhaft 
verursachten Schäden, die infolge einer 
unsachgemäßen oder den Vorschriften 
der Friedhofssatzung widersprechen-
den Benutzung oder eines mangel-
haften Zustands der Grabstätten ent-
stehen. Sie haben die Gemeinde von 
Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, 
die wegen solcher Schäden geltend ge-
macht werden. Gehen derartige Schä-
den auf mehrere Verfügungsberechtig-
te oder Nutzungsberechtigte zurück, so 
haften diese als Gesamtschuldner.

3. Abs. 2 findet sinngemäß Anwendung 
auf die nach § 4 zugelassenen Gewerbe-
treibenden, auch für deren Bedienstete.

 
§ 26 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 49 Abs. 
3 Nr. 2 des Bestattungsgesetzes handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. den Friedhof entgegen der Vorschriften 

des § 2 betritt,
2. entgegen § 3 Abs. 1 und 2

a. sich auf dem Friedhof nicht der 
Würde des Ortes entsprechend ver-
hält oder die Weisungen des Fried-
hofspersonals nicht befolgt,

b. die Wege mit Fahrzeugen aller Art 
befährt,

c. während einer Bestattung oder 
einer Gedenkfeier in der Nähe Ar-
beiten ausführt,

d. den Friedhof und seine Einrichtun-
gen und Anlagen verunreinigt oder 
beschädigt sowie Rasenflächen und 
Grabstätten unberechtigterweise 
betritt,

e. Tiere mitbringt, ausgenommen Blin-
denhunde,

f. Abraum und Abfälle außerhalb der 
dafür bestimmten Stellen ablagern,

g. Waren und gewerbliche Dienste an-
bietet,

h. Druckschriften verteilt.
3. eine gewerbliche Tätigkeit auf dem 

Friedhof ohne Zulassung ausübt (§ 4 
Abs. 1),

4. als Verfügungs- oder Nutzungsbe-
rechtigter oder als Gewerbetreibender 
Grabmale und sonstige Grabausstattun-
gen ohne oder abweichend von der Ge-
nehmigung errichtet (§ 18 Absatz 1 und 
3) oder entfernt (§ 21 Absatz 1),

5. Grabmale und sonstige Grabausstattun-
gen nicht in verkehrssicherem Zustand 
hält (§ 20 Abs. 1).

 
IX. Bestattungsgebühren
 

§ 27 Erhebungsgrundsatz
Für die Benutzung der gemeindlichen 
Bestattungseinrichtungen und für Amts-
handlungen auf dem Gebiet des Fried-
hofs- und Bestattungswesens werden 
Gebühren nach der jeweils geltenden 
Bestattungsgebührenordnung erhoben.
 
X. Übergangs- und Schlussvorschrif-
ten
 

§ 28 Alte Rechte
Die vor Inkrafttreten dieser Friedhofs-
ordnung entstandenen Nutzungsrechte 
enden mit dem Ablauf der Ruhezeit des 
in dieser Grabstätte zuletzt Bestatteten.
 

§ 29 Inkrafttreten
1. Diese Satzung tritt am 1. Mai 2024 in 

Kraft.
2. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Fried-

hofsordnung vom 7. Juni 2001 (jeweils 
mit allen späteren Änderungen) – mit 
Ausnahme der Bestimmungen, die 
gemäß § 28 weitergelten – außer Kraft.

 

Hinweis über die Verletzung von Ver-
fahrens- und/oder Formvorschriften 
nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustan-
dekommen dieser Satzung wird nach § 
4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich oder elektronisch inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemein-
de geltend gemacht worden sind. 

Der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind.
 
Abweichend hiervon kann die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschriften 
auch nach Ablauf der Jahresfrist von je-
dermann geltend gemacht werden, wenn 
der Bürgermeister dem Satzungsbe-

schluss nach § 43 GemO wegen Gesetz-
widrigkeit widersprochen hat oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Satzungsbeschluss 
beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften innerhalb der Jahresfrist 
geltend gemacht hat.
 
Ausgefertigt!
 
Böttingen, den 22. April 2024
 
Benedikt Buggle
Bürgermeister

Maien-Stecken – bitte keinen 
Unfug treiben!
Die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai 
wird traditionell für Maischerze oder das 
„Maien-Stecken“ genutzt. Folgt man der 
Tradition, dann ziehen die jungen Männer 
aus, um ihrer jeweiligen Herzensdame 
einen mit Krepppapier- oder Kunststoff-
bändchen geschmückten Birkenbaum 
auf das Dach zu stecken, während der 
Dorfnachwuchs der umliegenden Nach-
barschaft Streiche spielt.

Allerdings gehen die Ansichten darüber, 
was ein Streich ist oder schon Unfug, 
Diebstahl oder gar Sachbeschädigung 
darstellt, weit auseinander.

Die Gemeindeverwaltung appelliert 
daher an die Kinder und Jugendlichen, 
sich nicht zu Unsinn verleiten zu lassen. 
Gerade für ältere Mitbürger ist es oftmals 
eine Zumutung, wenn Gegenstände vom 
Grundstück entwendet oder Hecken und 
Briefkästen rollenweise mit Toilettenpa-
pier eingewickelt, teilweise sogar mit Ket-
chup, Senf oder Mayonnaise verunreinigt 
werden.
Jeder Scherz und vor allem auch dessen 
Folgen sollte daher wohl überlegt sein.
Unsere Bitte geht auch an die Eltern, 
ihre Kinder zu entsprechendem Verhal-
ten aufzufordern und aufzuklären. Wie so 
oft gilt: Eltern haften für ihre Kinder!
Andererseits bitten wir aber auch alle 
Einwohner um Nachsicht und Erinnerung 
daran, wie man sich in der eigenen Kin-
der- und Jugendzeit verhalten hat.

Schabernack: ja – Unfug und Sachbe-
schädigung: nein!

Es gilt auch am 1. Mai wie überall: wer 
andere schädigt, muss dafür gerade 
stehen! Dabei spielt es keine Rolle, ob 
ein Schadensereignis fahrlässig, vorsätz-
lich oder unbeabsichtigt herbeigeführt 
wurde.

Wenn jeder dies beherzigt, kann und darf 
die Tradition des „Maien-Steckens“ fort-
geführt werden. Aber bitte immer im Rah-
men der geltenden Gesetze!

Ihr
Bürgermeisteramt
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Gemeinde Böttingen Landkreis Tuttlingen 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis für die 
Wahl zum Europäischen Parlament - Europawahl - und für die Wahl des Gemeinderats, des 
Kreistags sowie über die Erteilung von Wahlscheinen für diese Wahlen am 09.06.2024 

Am 09.06.2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament - Europa- 
wahl - und gleichzeitig finden in der Gemeinde Böttingen die Kommunalwahlen - Wahl des Gemeinderats, des 
Kreistags - statt. 

 
1. Die Wählerverzeichnisse für die Europawahl und die Kommunalwahlen - für die Wahlbezirke der 

Gemeinde Böttingen werden in der Zeit vom 20.05.2024 bis 24.05.2024 werktags während der allge- 
meinen Öffnungszeiten Rathaus Böttingen, Allenspacher Weg 2, 78583 Böttingen für Wahlberechtigte 
zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerver- 
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollstän- 
digkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er 
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wäh- 
lerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmelde- 
gesetzes eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 

Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse für die Europawahl/Kommunalwahlen eingetragen 
ist oder einen Wahlschein für diese Wahlen hat. 

2. Für die Kommunalwahlen gilt außerdem 
2.1 Wahl des Gemeinderats 

Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung 
aus der Gemeinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in 
die Gemeinde zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch 
nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. 

2.2 Wahl des Kreistags 
Personen, die ihr Wahlrecht 
für die Wahl des Kreistags - 
durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis verloren haben und vor Ablauf 
von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung 
begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis wohnen oder ihre 
Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. 
Ist die Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch 
mit der Gemeinde, von der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis verlassen hat oder seine 
Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder 
der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt 
beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der Wahlberechtigte seinerzeit 
weggezogen ist oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat. 

2.3 Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung haben, 
sich aber am Wahltag seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde – im Landkreis – gewöhnlich 
aufhalten, werden auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat 
der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass er bei keiner anderen Stelle in das Wählerver- 
zeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung beantragt hat oder noch beantragen wird. Außerdem 
hat er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt in der Gemeinde – im Landkreis – haben wird. 

2.4 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen 
und nicht in das Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerver- 
zeichnis eingetragen. Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Uni- 
onsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 Absatz 3 und 4 Kommunal- 
wahlordnung anzuschließen. 
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2.5 Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und 
– ggf. samt der genannten Erklärungen und eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – spätes- 
tens bis zum 19.05.2025 (keine Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt/bei der Gemein- 
debehörde Böttingen, Allenspacher Weg 2, 78583 Böttingen eingehen. 

Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Erklärungen hält das Bürgermeisteramt/die 
Gemeindebehörde Böttingen, Allenspacher Weg 2, 78583 Böttingen bereit. 

Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Per- 
son bedienen. Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern 
er nicht gleichzeitig einen Wahlschein beantragt hat. 

3. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20.05.2024 bis 
zum 24.05.2024 (vgl. Nr. 1), spätestens am Freitag, 24.05.2024 bis 11:30 Uhr, beim 
Bürgermeisteramt/bei der Gemeindebehörde Böttingen, Allenspacher Weg 2, 78583 Böttingen, 
Einspruch einlegen (bzgl. Europawahl) bzw. einen Antrag auf Berichtigung (bzgl. der 
Kommunalwahlen) des / der Wähler- verzeichnisse(s) stellen. 

Der Einspruch/Antrag kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift bei der Gemeindebe- 
hörde/beim Bürgermeisteramt  Böttingen, Allenspacher Weg 2, 78583 Böttingen eingelegt/gestellt 
werden. 

4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 19.05.2024 
eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch 
gegen das Wählerverzeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer 
in einem anderen Wahlbezirk oder durch Briefwahl wählen möchte, benötigt dazu einen Wahlschein 
(siehe Nr. 5). 

5. Wahlschein 

5.1 Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann an der Wahl im Landkreis Tuttlingen 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Landkreises 
oder durch Briefwahl teilnehmen. 

5.2 Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat, kann entweder durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Wahlraum des im Wahlschein angegebenen Gebiets 
oder durch Briefwahl teilnehmen. 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

6.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

6.2.1 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die nachstehende Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis 

für die Europawahl 
bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 Europawahlordnung (EuWO), bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 
2 EuWO bis zum 19.05.2024 versäumt hat; 

für die Kommunalwahlen 
bei Wahlberechtigten nach § 3 Absatz 2 und 4 und § 3b Absatz 1 Kommunalwahlordnung (KomWO) 
(vgl. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) bis zum 19.05.2024 versäumt hat; dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nach- 
weist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines Wahlrechts 
verlangten Nachweise nach § 3 Absatz 3 und 4 KomWO vorzulegen, 

6.2.2 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 

bei der Europawahl 
die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 1 EuWO bis zum 24.05.2024 ver- 
säumt hat, 
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bei den Kommunalwahlen 
die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses nach § 6 Absatz 2 des Kommu- 
nalwahlgesetzes (KomWG) bis zum 24.05.2024 versäumt hat; dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger 
nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines Wahl- 
rechts verlangten Nachweise nach § 3 Absatz 3 und 4 KomWO vorzulegen. 

6.2.3 wenn sein Recht auf Teilnahme an der/n 

Europawahl 
erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 EuWO, bei Unionsbürgern nach 
§ 17a Absatz 2 EuWO, 
oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 1 EuWO entstanden ist; 

Kommunalwahlen 
erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Absatz 2 und 4 und § 3b Absatz 1 KomWO oder der Ein- 
sichtsfrist nach § 6 Absatz 2 KomWG entstanden ist. 

6.2.4 wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europawahl)/Widerspruchsverfahren (Kommunalwah- 
len) festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kennt- 
nis der Gemeindebehörde bzw. des Bürgermeisteramtes gelangt ist. 

zu 6.1 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag, 
07.06.2024, 18:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde bzw. beim Bürgermeisteramt Böttingen, 
Allenspacher Weg 2, 78583 Böttingen mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, 
gestellt werden. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis zum Tage vor der Wahl (08.06.2024), 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

zu 6.2 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nr. 6.2.1 - 6.2.4 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, 
stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachwei- 
sen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstel- 
lung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

7. Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will, erhält mit den Briefwahlunterlagen für die Euro- 
pawahl einen roten Wahlbriefumschlag, mit den Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahlen 
einen gelben Wahlbriefumschlag. 
Die Anschriften, an die die Wahlbriefe zurückzusenden sind, sind auf den Wahlbriefumschlägen ange- 
geben. Ein Merkblatt für die Briefwahl zur Europawahl und die Hinweise für die Briefwahl zu den Kom- 
munalwahlen auf der Rückseite des Wahlscheins enthalten die für den Wähler notwendigen Informa- 
tionen. 

7.1 Europawahl 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten 

Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

7.2 Kommunalwahlen 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahlberechtigt ist, ggf. mit zugehörigen Merk- 

blättern, 
- die dazugehörigen amtlichen Stimmzettelumschläge für die Briefwahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen gelben 

Wahlbriefumschlag mit dem Aufdruck "Wahlbrief für die kommunale Wahl". 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist 

im Falle der Europawahl nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr 
als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde/dem Bürgermeisteramt vor Emp- 
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fangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen; 

im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig, 
wenn die Empfangsberechtigung durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. 

Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen bei der Gemeindebehörde bzw. beim Bürgermeis- 
teramt selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler die Wahlbriefe mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln und dem/n 
Wahlschein/en so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass die Wahlbriefe dort spätestens 
am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht/en. 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunalwahlen: oder des Schreibens) unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuch- 
licher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberech- 
tigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson 
ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer ande- 
ren Person erlangt hat. 

Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen, müssen zwei 
Wahlbriefe absenden (roter Wahlbrief = Europawahl, gelber Wahlbrief = für die kommunale Wahl). 

Der Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von unentgeltlich befördert. 

Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne 
besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. 

Die Wahlbriefe können auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

Ort, Datum 

Böttingen, 23.04.2024 

Unterschrift, Amtsbezeichnung 

Gemeindebehörde/Bürgermeisteramt 
 
Sonja Hipp 
gez. Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses 
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Schaukel auf dem Spielplatz 
Buchblick gesperrt
Im Zuge der letzten turnusgemäßen 
Spielplatzprüfung wurde beanstandet, 
dass der Fallschutz unter der Schaukel 
auf dem Spielplatz im „Buchblick“ nicht 
mehr vorschriftsgemäß sei. Eine umge-
hende Sperrung der Schaukel wurde 
durch den Gutachter ausgesprochen. Die 
Gemeinde hat zeitnah neue Fallschutz-
matten bestellt. Bis diese geliefert und 
eingebaut sind, muss die Schaukel leider 
gesperrt bleiben. Wir bitten um Verständ-
nis.
Ihre Gemeindeverwaltung

Inspektion der Hausanschlüsse 
in der Marquardtstraße
Die Gemeinde wird im kommenden Jahr 
die Marquardtstraße sanieren. Hierfür 
starten nun erste vorbereitende Maß-
nahmen. So werden in der kommenden 
Woche die Kanal-Hausanschlüsse per 
Kamerabefahrung durch die Firma RS 
Kanal- und Umwelttechnik aus Bisingen 
inspiziert, um festzustellen, wie groß der 
Sanierungsbedarf ist.
Wir bitten die Anwohner um Verständnis 
für etwaige Einschränkungen.
Ihre Gemeindeverwaltung

Aufruf
In der Zeit vom 07.12.2024 bis 22.12.2024 
stellt die Gemeinde eine Verkaufsbude 
zur Verfügung. Wir suchen Interessen-
ten die zur Betreibung der Hütte durch 
Verkauf von Basteleien, Gebäck, Gau-
menschmaus o.ä an einem Tag mitma-
chen möchten. Neben den ortsansässi-
gen Vereinen, Schule und Kindergarten 
möchten wir allen Interessierten die Ge-
legenheit bieten, sich bei diesem Ange-
bot zu Beteiligen. Interessenten melden 
sich bitte bis 15.05.2024 ans Rathaus 
(rathaus@boettingen.de oder Telefon Nr. 
07429/9305-0).

Gemeinde Böttingen
Landkreis Tuttlingen
 

Stellenausschreibung
Als kleine Gemeindeverwaltung stehen 
wir unseren knapp 1.500 Einwohnern in 
fast allen Lebenslagen zur Seite. Für die 
vielfältigen Aufgaben suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt
 

zwei Bauhofmitarbeiter 
(m/w/d)
in Vollzeit

Das Aufgabengebiet umfasst insbeson-
dere:
•	 jahreszeitabhängige Arbeiten auf allen 

gemeindeeigenen Grundstücken und 
Flächen (u. a. Pflege der Grünflächen, 

Ausbessern von Straßen und Wegen, 
Winterdienst, Heckenschnitt, usw.)

•	 Hausmeisterdienste in allen gemeindli-
chen Liegenschaften

•	 kleinere handwerkliche Tätigkeiten
•	 Friedhofsdienste
•	 Instandhaltungsarbeiten
•	 Kontrollen und Reparaturen im Bereich 

der Wasser- und Abwasserversorgung
•	 gegenseitige Stellvertretung innerhalb 

des Bauhof-Teams
 
Wir erwarten eine abgeschlossene Aus-
bildung vorzugsweise in einem hand-
werklichen oder baufachlichen Beruf 
oder eine vergleichbare Qualifikation 
idealerweise mit mehrjähriger Berufser-
fahrung. Außerdem werden technisches 
Sachverständnis, handwerkliches Ge-
schick, gewissenhaftes und korrektes 
Arbeiten, Belastbarkeit und Motivation 
sowie freundliches Auftreten vorausge-
setzt. Bei dieser Tätigkeit fallen Dienste 
außerhalb der regulären Arbeitszeiten 
an. Der Führerschein der Klasse CE (frü-
her Klasse 2) wird insbesondere für den 
Winterdienst benötigt.
 
Sie erwartet ein sicherer, unbefristeter 
Arbeitsplatz, eine abwechslungsreiche 
und interessante Tätigkeit sowie eine an-
gemessene Vergütung. Das Anstellungs-
verhältnis erfolgt in Anlehnung an den 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.
 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen zeitnah an die 
Gemeinde Böttingen, Allenspacher Weg 
2, 78583 Böttingen oder per Email an rat-
haus@boettingen.de
Für nähere Auskünfte stehen Ihnen unser 
Bauhofleiter Edmund Welte unter bau-
hof@boettingen.de oder Herr Bürger-
meister Buggle, Telefon: 07429/9305-0 
oder rathaus@boettingen.de zur Verfü-
gung.
 

Öffentliche Bekanntmachung
Widmung und Einstufung der Straße 
„Viehweide“ im Bebauungsplangebiet 
„Spaichinger Weg V“

Gemäß § 5 Abs. 6 des Straßengesetzes 
für Baden-Württemberg (StrG) in der 
Fassung vom 11. Mai 1992 (GBI. S. 330), 
zuletzt geändert durch Artikel 15 des Ge-
setzes vom 7. Februar 2023 (GBI. S. 26, 
46), gelten Straßen, Wege oder Plätze, die 
auf Grund eines förmlichen Verfahrens für 
den öffentlichen Verkehr angelegt wur-
den, mit der endgültigen Überlassung für 
den Verkehr als gewidmet.
 
Hiermit wird für die Straße im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans „Spaichin-
ger Weg V“, rechtsverbindlich seit 14. 
Januar 2021, der Zeitpunkt der endgülti-
gen Überlassung für den Verkehr und die 
Beschränkung der Überlassung für den 
Verkehr auf bestimmte Benutzungsarten 
oder Benutzungszwecke öffentlich be-
kannt gemacht.

Die Straße inkl. aller für die öffentliche 
Ver- und Entsorgung (Wasser und Abwas-
ser) notwendigen Leitungen wurden am 4. 
Juli 2023 fertiggestellt und in das Eigen-
tum der Gemeinde übertragen.
 
Die Gemeindestraße i. S. v. § 3 Abs. 1 
StrG wird gem. § 3 Abs. 2 StrG wie folgt 
eingeteilt:
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Viehweide 3347/24 Orts-
straße -

 
Die endgültige Überlassung der Straßen 
im oben genannten Geltungsbereich für 
den öffentlichen Verkehr hat am 4. Juli 
2023 stattgefunden.
 
Ein Plan, aus dem die Lage der gewid-
meten Flächen ersichtlich ist, ist in dieser 
Veröffentlichung enthalten. Die öffentliche 
Bekanntmachung kann darüber hinaus im 
Rathaus Böttingen, Allenspacher Weg 2, 
78583 Böttingen, nach vorheriger Termin-
vereinbarung eingesehen werden.

Verbandsversammlung 
Abwasserzweckverband 
Donautal-Heuberg vom 
17. April 2024
Auf der Agenda der Verbandsversamm-
lung des Abwasserzweckverbandes 
standen der Neubau der vierten Rei-
nigungsstufe der Verbandskläranlage, 
die Klärschlammentsorgung, der Wirt-
schaftsplan 2024 sowie Änderungen der 
Verbandssatzung und der Satzung der 
Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit. 
Nach der Begrüßung der Mitglieder der 
Verbands-versammlung, der Klärwärter 
sowie der Zuhörerschaft führte Bürger-
meister und Verbands-vorsitzender Jörg 
Kaltenbach aus, dass das zentrale Organ 
des Zweckverbandes die Verbandsver-
sammlung sei und bleibe. „Die Zeit scheint 
zu rasen“, so der Vorsitzende. Es sei die 
letzte Verbandsversammlung in dieser Le-
gislatur gewesen. Die fünf Jahre seien wie 
im Flug vergangen. 

Aus seiner Sicht sei die Zusammenar-
beit sehr gut und stets konstruktiv zum 
Wohle der Menschen in unserer Region 
und dem Gewässerschutz gewesen.  Mit 
der Grundsatzentscheidung für die Erwei-
terung der Verbandskläranlage um eine 
vierte Reinigungsstufe sei eine wichtige 
Weiterentwicklung des Verbandes einver-
nehmlich auf den Weg gebracht worden. 
Der Verband sei personell gestärkt und 
damit die Betriebsstabilität erhöht worden. 
Die Arbeit erfolgte kosteneffizient zum 
Wohle der Abwassergebührenzahler aus 
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den Mitgliedsgemeinden. Die strengen 
Einleitungsvorschriften zum Wohle der 
Umwelt seien stets eingehalten worden. 
Unter dem Strich könne man seiner Mei-
nung nach mit der Bilanz sehr zufrieden 
sein. Er danke der Verbandsversammlung 
für das Vertrauen, das sie der Verwaltung 
bzw. ihm als Vorsitzenden entgegenge-
bracht haben.
 
Vor fast fünf Jahren habe die Verbands-
versammlung auf Empfehlung des lang-
jährigen ehemaligen Leiters des Wasser-
wirtschaftsamtes, Jürgen Hilscher, eine 
Machbarkeitsstudie zur Spurenstoff-Eli-
mination durch eine vierte Reinigungsstu-
fe auf den Weg gebracht. Über mehrere 
Zwischenschritte habe sich die Verbands-
versammlung im Juli letzten Jahres in Böt-
tingen mit der Variante Pulveraktivkohle 
mit Ultrafiltration für die in der Gesamt-be-
trachtung innovativere und wirtschaftli-
chere technische Option entschieden. Die 
Verwaltung habe in enger Abstimmung mit 
dem Wasserwirtschaftsamt und dem Büro 
Jedele und Partner den Förderantrag frist-
gerecht Ende September vergangenen 
Jahres eingereicht. Das Regierungspräsi-
dium habe signalisiert, den Zuschussan-
trag zu bewilligen und in den kommenden 
Wochen persönlich den Bewilligungs-
bescheid zu übergeben. Der Bauantrag 
wurde gestellt, vom Mühlheimer Bau-
ausschuss wurde das Einvernehmen er-
teilt und die Baugenehmigung sei in der 
Endbearbeitung. Entsprechend der Be-
schlussfassung aus der letzten Verbands-
versammlung, könne nach Vorliegen des 
Förderbescheids, der Verwaltungsrat die 
Ausführungsplanung beauftragen. Bei der 
nächsten Sitzung der Verbandsversamm-
lung im Herbst/Spätherbst werde sich die 
Verbandsversammlung neu konstituieren. 
In dieser Verbandsversammlung könne 
die ausgearbeitete Ausführungsplanung 
vorstellt und die Ausschreibung auf den 
Weg gebracht werden. Im besten Fall 
könne der im vergangenen Jahr vorge-
stellte Zeitplan ganz oder zumindest weit-
gehend eingehalten und bereits im Laufe 
des ersten Halbjahrs kommenden Jahres 
mit der baulichen Umsetzung begonnen 
werden Die Bauzeit betrage 1,5 bis 2 
Jahre. Zur Erinnerung führte der Vorsit-
zende aus, dass die vierte Reinigungsstu-
fe selbst für Kläranlagenbetreiber derzeit 
noch nicht verpflichtend sei. Durch die 
anstehende Novellierung der EU-Kom-
munal-wasserrichtlinie sei bis in das Jahr 
2040 von einer Pflicht für die Verbands-
kläranlage auszugehen. Eine Filtration als 
Teil der baulichen Anlage für eine vierte 
Reinigungsstufe sei allerdings notwendig, 
um eine neue Betriebserlaubnis für die 
Jahre 2025 ff. zu erhalten. Für die Umset-
zung einer reinen Filtrationsanlage gebe 
es keinen erhöhten Zuschuss. In Kom-
bination mit der vierten Reinigungsstufe 
werde auch die Filtration mit 20 % erhöht 
gefördert. Zudem sei es deutlich aufwän-
diger und wenig wirtschaftlich die vierte 
Reinigungsstufe baulich nachzurüsten.
Hinsichtlich der Entsorgung des Klär-
schlammes sei vor zwei Jahren zwischen 

dem Abwasserzweckverband Oberer 
Neckar, den Städten Donaueschingen, 
Tuttlingen und Villingen-Schwenningen 
und den jeweiligen Kläranlagenbetreibern 
eine Kooperation vereinbart worden. Da 
der Bau einer eigenen (gemeinsamen) 
Anlage zur thermischen Verwertung der 
Klärschlämme mit Phosphorrückgewin-
nung von den Kooperationspartnern nicht 
als zielführend angesehen werde, sollen 
die anfallenden Klärschlämme einem ex-
ternen gemeinsamen Dienstleister zur 
thermischen Verwertung überlassen wer-
den.  Die Kooperationspartner beabsichti-
gen, diese Leistungen gemeinsam für den 
Leistungszeitraum ab dem Jahr 2029 zu 
vergeben.  Die anfallenden Klärschläm-
me sollen einem externen Dienstleister 
zunächst zur thermischen Vorbehandlung 
überlassen werden. Diese Dienstleistung 
möchten alle Gemeinden/Verbände als 
Auftraggeber im Rahmen der Bündelaus-
schreibung für sich beschaffen. Mit der 
Dienstleistung solle möglichst nur ein (ge-
meinsamer) Dienstleister beauftragt wer-
den, um mit den Klärschlammmengen der 
Bündelausschreibung eine Anlage (Mono-
verbrennung zur thermischen Vorbehand-
lung; anschließend Phosphorrückgewin-
nung in Verantwortung des Betreibers der 
Anlage) gut auslasten und für die Auftrag-
geber dadurch möglichst wirtschaftliche 
Preise für die Dienstleistung erreichen 
zu können. Im Rahmen der Bündelaus-
schreibung solle daher als Leistungs-
gegenstand nicht nur die Dienstleistung 
der Klärschlammverwertung durch ther-
mische Vorbehandlung ausgeschrieben 
werden, sondern ggf. auch die Entwässe-
rung des Klärschlamms und der Transport 
des Klärschlamms aus einzelnen Kläranla-
gen; diese Dienstleistungen solle jede Ge-
meinde/jeder Verband als Auftraggeber je 
nach Bedarf beauftragen können.
 
Nach den Ergebnissen der Betriebsbe-
treuung des Büro Jedele und Partner liege 
die Niederschlagsmenge im vergangenen 
Jahr deutlich höher als in den Vorjahren. 
Folglich sei auch die Jahresabwassermen-
ge, welche sich aus Niederschlags- und 
Schmutzwasser zusammensetzt, deutlich 
höher.  Der Fremdwasseranteil sei von 
einem im Vergleich zu anderen Kläranla-
gen weit unterdurchschnittlichen Niveau 
mit 24 % und somit deutlich unter den 
behördlicherseits vorgegeben 40 %. Die 
Anzahl der Einwohnerwerte sei von 8.500 
auf 9.000 Einwohnerwerte gestiegen und 
damit weiter deutlich unter der ausge-
legten Kapazität der Verbandskläranlage 
von bis zu 11.000 Einwohnerwerte. Für 
bauliche und oder gewerbliche Entwick-
lungen in den Mitgliedsgemeinden seien 
folglich komfortable Reserven vorhanden. 
Die Ablaufwerte entsprachen den hohen 
rechtlichen Anforderungen. Einzelne Aus-
nahmen seien durch besonders hohe Ab-
wassermengen erklärbar und auch aus 
Sicht des Wasserwirtschaftsamtes unkri-
tisch. Es habe keine nennenswerten Stör-
fälle gegeben und der korrekte Betrieb 
der Verbandskläranlage sei zu jeder Zeit 
gewährleistet gewesen.

 
Zustimmung fand auch der Wirtschafts-
plan 2024, der in laufenden Betrieb rd. 
505.00 € ausweist. Die drei zentralen 
Kostenpositionen liegen bei den Kosten 
der Klärschlammentsorgung, den Ener-
giekosten sowie den Personalkosten. 
Investitionskosten sind die anfallenden 
Honorarkosten für die Erstellung der Aus-
führungsplanung sowie der Ausschrei-
bung der 4. Reinigungsstufe in Höhe von 
250.000 Euro veranschlagt sowie die 
Übernahme des Dienstfahrzeuges. Die 
Finanzierung erfolge über die vorhandene 
Liquiditätsreserve und einer Darlehens-
aufnahme in Höhe von 240.000 Euro.  
Unter Berücksichtigung der planmäßigen 
Tilgung von 27.000 Euro, werde der Schul-
denstand des Verbandes zum Jahresende 
bei vermutlich 351.000 Euro liegen. 

In der Verbandsversammlung vom 
21.06.2022 sei einstimmig beschlossen 
worden, dass im Hinblick auf die gestiege-
nen Anforderungen an die Qualität des zu 
reinigenden Abwassers, der neu installier-
ten komplexen Steuerungstechnik, dem 
beabsichtigen Zuordnen der Bewirtschaf-
tung sämtlicher Regenüberlaufbecken 
an den Verband sowie der notwendigen 
Einführung einer vierten Reinigungsstu-
fe, das Soll an Mitarbeitern von derzeit 
1,5 Stellen auf 2,0 Stellen aufzustocken. 
Eine formelle Änderung der Verbands-
satzung soll aufgrund der Überlegungen 
weiterer möglichen Änderungen der Sat-
zung hinsichtlich des Anlagevermögens 
des Abwasserzweckverbandes erst zu 
einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Mit 
der Einstellung von Herr Franz Bucher 
als qualifizierte Fachkraft für Abwasser-
technik, habe man dieser beschlossenen 
Änderung der Verbandssatzung Rech-
nung getragen. Die technischen Anforde-
rungen der Verbandsanlagen seien durch 
das Personal der Mitgliedsgemeinden nur 
begrenzt leistbar. Daher sehe der Verwal-
tungsrat auch Handlungsbedarf neben 
der Bewirtschaftung der Verbandskläran-
lage und der Regenbecken im Verbands-
gebiet auch eine sinnvolle Trennung des 
Anlagevermögens des Abwasserzweck-
verbandes und der Mitgliedgemeinden 
in Betracht zu ziehen. Nach der Ver-
bandssatzung seien Verbandsanlagen die 
Kläranlage und die fernwirktechnischen 
Einrichtungen der Regenbecken im Ver-
bandsgebiet.  Das Eigentum bspw. an der 
Kläranlage, gehe jedoch erst nach voll-
ständiger Abschreibung über. Als sinnvol-
le Trennung sehe der Verwaltungsrat, das 
Kanalnetz der Mitgliedsgemeinden bis Zu-
fluss Regenbecken im Eigentum der jewei-
lige Mitgliedsgemeinde zu belassen und 
die Regenbecken und Zuleitungssammler 
in das Eigentum des Zweckverbandes zu 
überführen. Die Betriebserlaubnisse der 
Regenbecken der Mitgliedsgemeinden 
seien hinsichtlich der Befristung an die 
Verbandskläranlage angepasst worden. 
Neben der Neuerteilung der Betriebser-
laubnis der Verbandskläranlage sei das 
Büro Jedele+Partner auch mit der Neu-
erteilung der Betriebserlaubnisse für die 
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Regenbecken beauftragt worden. Mit der 
Neubeantragung der Betriebsgenehmi-
gungen der Regenbecken könnten auch 
vertiefende Gespräche mit dem Wasser-
wirtschaftsamt und den Mitgliedsgemein-
den wegen auch aus finanzieller Betrach-
tung hinsichtlich der Möglichkeiten einer 
Übertragung des Anlagevermögens der 
Regenbecken und Zuleitungssammler an 
den Abwasserzweckverband geführt wer-
den. Die Ergebnisse wären dann Grundla-
ge für eine Entscheidung und Beschluss-
fassung der Verbandsversammlung.

Im Zuge der Gründung des Abwas-
serzweckverbandes zum Jahresbeginn 
2005 habe die damaligen Verbandsver-
sammlung auch eine Satzung über die 
Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit 
beschlossen. Die Entschädigungssätze 
sind seitdem nicht verändert worden. Der 
Empfehlung des Verwaltungsrats die Auf-
wandsentschädigungen des Verbands-
rechners und Schriftführers und eines 
Inflationsausgleichs für die Mitglieder der 
Verbandsversammlung und Verwaltungs-
rats anzupassen wurde zugestimmt und 
der damit verbundenen Satzungsände-
rung wurde einstimmig beschlossen. 
 
Der Vorsitzende führt aus, dass in Ab-
stimmung mit der Gemeinde Kolbingen 
eine Vereinbarung mit der Stadt Fridin-
gen über eine personelle Unterstützung 
des Klärwärters der Kläranlage Fridingen 
abgeschlossen worden sei. Diese Verein-
barung gelte zunächst, bis die Kläranlage 
Fridingen wieder personell voll besetzt 
sei.

Abwasserzweckverband 
Donautal-Heuberg
Sitz: 78570 Mühlheim a.d.D.
Landkreis Tuttlingen

Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Entschädigung 
für ehrenamtliche Tätigkeit 
vom 17.04.2024
Aufgrund der §§ 5 Abs. 3 und 13 des Ge-
setzes über kommunale Zusammenar-
beit (GKZ) i.V.m. den §§ 4 und 19 der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg 
hat die Verbandsversammlung des Ab-
wasserzweckverbandes Donautal-Heu-
berg am 17.04.2024 folgende Änderung 
der Satzung über die Entschädigung für 
ehrenamtliche Tätigkeit vom 01.05.2005 
beschlossen:

§ 1
§ 2 Abs. 3 erhält folgende Fassung

Der Verbandsrechner und Schriftführer 
erhält für seine Tätigkeit anstelle des Er-
satzes seiner Auslagen und seines Ver-
dienstausfalls eine Aufwands-entschädi-
gung von 200,00 € je Monat

§ 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung
Die stimmberechtigten Mitglieder der 
Verbandsversammlung und des Verwal-
tungsrates erhalten für die Teilnahme an 
Sitzungen eine Aufwandsentschädigung. 
Diese wird als Sitzungsgeld je Sitzung 
ausbezahlt und beträgt pauschal 25,00 € 
je Sitzung

§ 2
Diese Änderung der Satzung über die 
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
des Abwasserzweckverbandes Donau-
tal-Heuberg tritt am 1. Mai 2024 in Kraft.

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für BadenWürttemberg 
(GemO) oder aufgrund der GemO beim Zu-
standekommen dieser Satzung wird nach 
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die 2 Ver-
letzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden ist.

Abweichend hiervon kann die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschriften 
auch nach Ablauf der Jahresfrist von je-
dermann geltend gemacht werden, wenn 
der Bürgermeister dem Satzungsbe-
schluss nach § 43 GemO wegen Gesetz-
widrigkeit widersprochen hat, oder wenn 
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Satzungsbeschluss 
beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften innerhalb der Jahresfrist 
geltend gemacht hat.

Mühlheim, 17.04.2024
Jörg Kaltenbach
Verbandsvorsitzender

Landratsamt Tuttlingen

On-Demand-Verkehr ändert Lini-
enbusverkehr am Wochenende
Der Landkreis Tuttlingen führt zum 1. 
Mai 2024 ein völlig neues und innovati-
ves Verkehrskonzept ein: den On-De-
mand-Verkehr Hey! Move. Dieses neue 
Verkehrssystem führt zu einer hohen 
Flexibilisierung des ÖPNVs im ländlichen 
Raum und bietet allen Bürgerinnen und 
Bürgern im Landkreis Tuttlingen klimaf-
reundliche individuelle Mobilität.
 
Der On-Demand-Verkehr ersetzt von 
Montag bis Freitag von 21:00 bis 24:00 
Uhr und am Wochenende und an Feier-
tagen ab 6:00 Uhr beziehungsweise 7:00 
Uhr weitestgehend den Linienverkehr. Es 
werden samstags nur noch wenige Haupt-
linien parallel zum On-Demand-Verkehr 
zwischen 7:00 und 21:00 Uhr betrieben. 
Dazu gehören die Linien 11 nach Wurm-
lingen (neu), 120, 140, 220, 310, 340 
und 350. Zusätzlich verkehrt auch die 
neue Linie 347 von 7:00 Uhr bis 18:00 

Uhr samstags im Stundentakt weiter. Im 
Stadtverkehr Tuttlingen wird das Angebot 
ebenfalls bis 24:00 Uhr ausgeweitet. Alle 
weiteren Linien des Stadtverkehrs blei-
ben unverändert. Der Stadtverkehr erhält 
eine weitere Linie 10, die nach Nendingen 
verkehrt und sich zeitlich mit der Linie 310 
abwechselt und diese ergänzt.
 
Alle Infos zum neuen Verkehrskonzept Hey! 
Move gibt es unter www.hey-move.de.

Nachmittag der offenen Tür für 
werdende Eltern
Am Welthebammentag, den 05. Mai, bie-
tet die Geburtshilfe am Klinikum Landkreis 
Tuttlingen einen Nachmittag der offenen 
Tür für werdende Eltern und Interessierte 
an. Von 14 bis 17 Uhr können die Besuche-
rinnen und Besucher die Räumlichkeiten 
des Kreißsaals und der Mutter-Kind-Sta-
tion anschauen und das Team der Ge-
burtshilfe persönlich kennenlernen. Jede 

Menge Informationen gibt es hier rund um 
die Themen Schwangerschaft, Geburt, 
Wochenbett und Stillzeit. Externe Aus-
steller informieren zudem über Kurs- und 
Beratungsangebote für die erste Zeit mit 
Baby, Pflegeprodukte, Krankenkassen-
leistungen und vieles mehr.
 
Der Nachmittag der offenen Tür findet im 
Klinikum Landkreis Tuttlingen statt, Zep-
pelinstraße 21 in Tuttlingen.

Einer der drei Kreißsaal-Räume am Klinikum 
Landkreis Tuttlingen. 
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Unsere Kirchlichen Mitteilungen in der 
SE Oberer Heuberg für die Kirchenge-
meinde St. Martinus Böttingen
von Donnerstag, 25.04. bis Sonntag, 

05.05.2024
 

„Es gibt keinen Weg zum Frieden,
denn Frieden ist der Weg.“

Mahatma Gandhi 

Gottesdienstordnung in der SE Oberer 
Heuberg
 
Donnerstag, 25.04.2024 – Hl. Markus, 
Evangelist

Kindergärten und Schulen

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  

FSJ an der Realschule Gosheim - Wehingen 
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-        

-    
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Bei F ragen und Interesse ragen und Interesse  
Email bitte an: an:      sekretariat@rs sekretariat@rs- gw.de gw.de  
Ansprechpartnerin:      Realschulrektorin Chr Realschulrektorin ChrRealschulrektorin Christiane   Glaser    
Tel.:            07426/9498 - 0   
  

Das Gymnasium Gosheim-
Wehingen berichtet und informiert:
 
Theater klärt Schüler über Sucht 
auf Gymnasium Gosheim-Wehingen 
besucht Wilde Bühne Wehingen
Dass das eigene Kind einmal drogen-
abhängig wird, ist eine der größten 
Ängste von Eltern. Junge Menschen 
vor dieser Gefahr zu schützen, ist 
daher Eltern und Lehrern ein wich-
tiges Anliegen, wofür auch immer neue Wege gesucht werden. 
Eine besonders kreative Aufklärung über die Gefahren von Dro-
gen- und anderen Süchten bietet die Wilde Bühne, die am 12.4. 
in der Wehinger Schlossberghalle zu Gast war. Organisiert hatte 
den Besuch für die 120 Siebt-, Acht- und Neuntklässler des Gym-
nasiums Gosheim-Wehingen die Lehrerin Aike Pulvermüller im 
Rahmen der umfangreichen Präventionsarbeit der Schule.Die-
ses alternative Theaterensemble besitzt einige Besonderheiten. 
Es stellt in verschiedenen Szenen nicht einfach nur die Schwie-
rigkeiten dar, die die Sucht den Betroffenen und ihren Familien 
bereitet. Die Schauspieler sind selbst ehemalige Süchtige, die 
ihre eigenen Erfahrungen mit Herzblut in ihr Spiel hineintragen. 
Anders als beim klassischen Theater sind auch die Zuschauer 
selbst gefordert. Nach mehreren Szenen durften die Schüler 
selbst eine mögliche andere Entwicklung der Ereignisse vorschla-
gen. Beispielsweise konnten sie selbst Vorschläge unterbreiten, 
wie man sich in der folgenden Situation verhalten sollte. Man sitzt 
in einer Gruppe, in der man als einziger nicht kifft. Die Gruppe 
wird von einem Lehrer erwischt und man selbst wird ebenfalls 
bestraft, obwohl man selbst nichts getan hat. Soll man die Strafe 
aus Solidarität mittragen oder alles aufklären und dadurch aber 
Gefahr laufen, ebenfalls bestraft zu werden? Bewegend waren für 
die Schüler auch die Berichte der Schauspieler aus ihren jewei-
ligen leidvollen Erfahrungen mit Drogen und Sucht, die sie mit 
den Jugendlichen teilten. Als einer der Schauspieler preisgab, 
früher wegen seiner Sucht an Suizid gedacht zu haben, umarmte 
ihn ein Schüler spontan. Auch daran konnte man erkennen, dass 
das Theater zu den Jugendlichen durchgedrungen ist und damit 
etwas zu Suchtprävention beigetragen hat.

Kirchliche Nachrichten

Katholische Seelsorgeeinheit 
Oberer Heuberg
Böttingen, Bubsheim, Egesheim, 
Königsheim, Mahlstetten,  
Reichenbach 

Pfarrbüro Böttingen 
(für die ganze Seelsorgeeinheit): 
Pfarrgässle 2, Tel. 2385, Fax 910 161, 
E-Mail: 
KathPfarrbuero.Boettingen@drs.de
besetzt durch Roswitha Grimm
dienstags von 15 bis 17 Uhr und 
mittwochs von 9 bis 11 Uhr 

Pastoralteam: 

P. Ankit Chaudhary,  
Tel. 07424/95835-26, Fax -29,  
E-Mail: cmfankit@gmail.com

Gemeindereferentin Sylvia Straub,  
Tel. 07429/3348,  
E-Mail: sylvia.straub@drs.de 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

P. Martins Ugbede Omale, 
Tel. 07424/95835-22, 
E-Mail: martinsomale9@gmail.com 

www.kse-oberer-heuberg.de 

in Bö:   07.45 Uhr Schülergottesdienst
in Kö:   18.30 Uhr Eucharistiefeier
 
Freitag, 26.04.2024
in Rei:   18.30 Uhr Eucharistiefeier
in Bö:   19.00 Uhr Lobpreisabend
 
Samstag, 27.04.2024
Drfb.: 09.30 Uhr Gemeinschaftstag 
der Erstkommunionkinder
in Bö:   18.30 Uhr Eucharistiefeier (3. 
Messopfer für +Uwe Mattes, zum Jahres-
gedächtnis für +Karl Villing)
in Bu:   18.30 Uhr Eucharistiefeier
 
Sonntag, 28.04.2024 – 5. Sonntag der 
Osterzeit
in Ma.   08.30 Uhr Eucharistiefeier
in Rei:   08.30 Uhr Eucharistiefeier
in Kö:   10.00 Uhr Eucharistiefeier
in Eg:   10.00 Uhr Eucharistiefeier
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Montag, 29.04.2024 – Hl. Katharina 
von Siena
in Ma:   18.30 Uhr KGR-Sitzung
 
Dienstag, 30.04.2024
in Bö:   18.30 Uhr Eucharistiefeier (für 
+Anna Häring und verstorbene Angehö-
rige)
in Bu:   18.30 Uhr Eucharistiefeier
 
Mittwoch, 01.05.2024 – Hl. Josef der 
Arbeiter
in Ma:   10.00 Uhr Eucharistiefeier
in Eg:   18.30 Uhr Eucharistiefeier
 
Donnerstag, 02.05.2024
in Bö:   07.45 Uhr Schülergottesdienst
in Kö:   18.30 Uhr Eucharistiefeier
 
Freitag, 03.05.2024 – Hl. Philippus und 
hl. Jakobus, Apostel
in Bö:   17.00 Uhr Firmvorbereitung – 
Probe für die Firmung
in Rei:   18.30 Uhr Eucharistiefeier
 
Samstag, 04.05.2024
in Bö:   10.30 Uhr Firmung durch Weihbi-
schof Gerhard Schneider
in Agg:  14.00 Uhr Trauung von Valentin 
Stegmann und Sabrina Jaisser
in Ma:   18.30 Uhr Wortgottesfeier mit 
Kommunion
in Rei:   18.30 Uhr Eucharistiefeier
 
Sonntag, 05.05.2024
in Kö:   08.30 Uhr Wortgottesfeier mit 
Kommunion
in Eg:   08.30 Uhr Eucharistiefeier
in Bö:   10.00 Uhr Wortgottesfeier mit 
Kommunion
in Bu:   10.00 Uhr Eucharistiefeier
in Bö:   11.15 Uhr Taufe von Lara Villing
in Agg:  14.00 Uhr Feierliche Maiandacht 
mit Pfr. Johannes Amann und dem Chor 
Cantiamo
 
Beerdigungsdienst
22.04. bis 27.04.: Gemeindereferentin 
Sylvia Straub (Tel. 07429/3348, privat 
07429/916 1281)
29.04. bis 11.05.: Pater Martins (Dreifal-
tigkeitsberg, Tel. 07424/95835-22)
 
Rosenkranz 
In Böttingen: jeden Abend um 18.00 Uhr
 
Bücherei 
Die Bücherei in Böttingen ist mittwochs 
von 18 bis 19 Uhr geöffnet.
 
Krankenkommunion
...in Böttingen am Montag, 06.05.2024.
Wer die Krankenkommunion empfangen 
möchte, aber noch nicht auf der Liste auf-
genommen ist, kann sich gerne auf dem 
Pfarrbüro oder bei Roberta Schöttle, Tel. 
2258, melden!
 
Einladung zum Lobpreis Heuberg 
am Freitag, 26. April 2024 um 19:00 
Uhr in der Pfarrkirche in Böttingen
„Geht hinaus in die ganze Welt und ver-
kündet allen Menschen die rettende Bot-
schaft“. Gerade in der Osterzeit möchten 

wir die Worte aus dem Markusevangeli-
um aufgreifen und gemeinsam mit Ihnen 
einen Abend der Verkündigung verbrin-
gen. Mit lebendigen Lobpreisliedern, 
Gebeten und Stille, laden wir herzlich 
zu unserm nächsten Lobpreisabend am 
Freitag, 26. April in die Pfarrkirche in Böt-
tingen ein.
Nach dem Lobpreisgottesdienst besteht 
die Möglichkeit zur Begegnung und zum 
gemütlichen Ausklang.
Wir freuen uns sehr auf euer Kommen
Das Lobpreisteam Heuberg
 
Monatliche Messfeiern für Krebspati-
ent*innen
Eine Initiative der Claretiner in Kanada, 
immer am Ende des Monats eine Mess-
feier für an Krebs Erkrankte zu feiern, ist 
für uns ein guter Anreiz und bietet einen 
kraftvollen spirituellen Raum, um auch 
hier gemeinsam für die Erkrankten in un-
seren Kirchengemeinden und der Seel-
sorgeeinheit zu beten.
Sehr viele Menschen sind von einer 
Krebserkrankung betroffen – ein Grund 
mehr, zum Heiligen Antonius Maria Cla-
ret zu beten. Die Heilung eines Krebspati-
enten in Lidera, Spanien, war sein erstes 
großes Wunder, weshalb er von vielen 
verehrt und bei Krebskrankheiten um 
Hilfe gebeten wird.

Der Ordensgründer der Claretiner, Anto-
nius Maria Claret, hört nicht auf, für uns 
und unsere Nächsten bei Gott unser Heil 
zu erbitten. Wenn wir vermehrt um seine 
Fürsprache bitten, werden wir gestärkt 
das Wort Gottes im Sinne von Antonius 
Maria Claret verbreiten und leben kön-
nen.

Wir werden ab April immer am letzten 
Wochenende im Monat in allen Gottes-
diensten in unserer Seelsorgeeinheit mit 
einem Gebet um Kraft und Heilung für an 
Krebs erkrankte Menschen beten.

Evangelische 
Kirchengemeinde Rietheim
Pfarramt Rietheim  
Pfarrer Armin Leibold 
Rathausplatz 1, 
78604 Rietheim-Weilheim, 
Tel. 07424-2548, Fax: 07424-601953, 
www.gemeinde.rietheim.elk-wue.de 
Mail: pfarramt.rietheim@elkw.de 

Pfarrbüro 
Das Pfarrbüro ist besetzt durch 
Pfarramtssekretärin Katharina Anselmi 
am Dienstag von 9-11 Uhr 
und am Freitag von 9-11 Uhr.  
Tel. 07424-2548, 
Mail: Pfarramt.Rietheim@elkw.de 
www.gemeinde.rietheim.elk-wue.de 

Über unsere Homepage bekommen Sie 
immer die aktuellen Informationen. 

Wochenübersicht
Sonntag, 28. April
9:30 Uhr Gottesdienst in Rietheim mit 
Pfarrer Thiemann

Dienstag, 30. April
15-17 Uhr Gemeindebücherei

Donnerstag, 02. Mai
16-18 Uhr Gemeindebücherei

Sonntag, 05. Mai
9:30 Uhr Gottesdienst in Rietheim mit 
Pfarrer Leibold

Am Sonntag, den 21. April war die 
diesjährige Konfirmation.
Die Konfirmation am Sonntag war ein 
„Weißer Sonntag“ mit Eis und Schnee.

Pfarrer bei der Konfirmationsvorbereitung

Wir wünschen den Konfirmandinnen und 
Konfirmanden für ihren weiteren Lebens-
weg alles Gute und Gottes Segen!

Es wurden 6 Konfirmandinnen und 9 Kon-
firmanden konfirmiert:
Louis Armbruster aus Dürbheim
Finn Bacher aus Rietheim
Marie Braun aus Rietheim
Alexander Eiberspach aus Rietheim
Felix Küchel aus Rietheim
Kim Rakow aus Bubsheim
Alexander Reiswich aus Bubsheim
Jonathan Roller aus Rietheim
Diana Rupp aus Bubsheim
Jakob Scheerle aus Rietheim
Jessica Scherf aus Dürbheim
Jana Sitnikow aus Weilheim
Julian Stamp aus Dürbheim
Sarah Werner aus Rietheim
Tom Ziefle aus Rietheim
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Vorgezogener Redaktions-
schluss in KW 18
Der Primo-Verlag hat wegen dem Tag 
der Arbeit am 01.05.2024 den Redakti-
onsschluss um einen Tag vorgezogen. 
Ihre Vereinsmitteilungen sollten daher 
bis Montag, 29.04.2024, 9:00 Uhr, beim 
Bürgermeisteramt abgegeben werden.

Ihre Gemeindeverwaltung

 

Vorgezogener Redaktions-
schluss in KW 19
Der Primo-Verlag hat wegen Christi Him-
melfahrt am 09.05.2024 den Redaktions-
schluss um einen Tag vorgezogen. Ihre 
Vereinsmitteilungen sollten daher bis 
Montag, 06.05.2024, 9:00 Uhr, beim Bür-
germeisteramt abgegeben werden.

Ihre Gemeindeverwaltung

MiKaDo - Mithilfe und 
Kontakte im Dorf e. V.

Einladung zur Mitgliederversammlung 
MiKaDo e.V. 
am 6. Mai 2024 um 19.00 Uhr
 
„Gemeinsam schafft, was allein er-
sehnt.“
(MiKaDo Nachbarschaftshilfe e.V.)
 
Vor diesem Hintergrund lädt die MiKa-
Do Nachbarschaftshilfe e.V. herzlich zur 
diesjährigen Mitgliederversammlung in 
den Landgasthof Lippachmühle in Mahls-
tetten ein.
 
Folgende Punkte stehen auf der Tages-
ordnung:
 
TOP 1:    Bericht des ersten Vorsitzenden
TOP 2:    Bericht der Koordinationskraft
 des „Haus am Bächle“
TOP 3:    Bericht der Einsatzleiterinnen
 der Nachbarschaftshilfe
TOP 4:    Bericht des Kassiers
TOP 5:    Bericht der Kassenprüfer
TOP 6:    Wahlen
TOP 7:    Verschiedenes
 
Für Anfragen und Anregungen bitte an 
den 1. Vorsitzenden, Bürgermeister Tho-
mas Leibinger, wenden.
 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme 
und den wertvollen Austausch mit Ihnen.
 
Ihre
MiKaDo Nachbarschaftshilfe e.V.

Narrenzunft
Böttingen

- Achtung Häsbestellung -
Die Bestellannahme endet am 
01.05.2024. Bestellungen, welche da-
nach eingehen, werden erst beim nächs-
ten Bestelltermin bestellt.
Das Bestellformular ist auf unserer Home-
page https://nz-boettingen.de unter der 
Rubrik „Häsbestellung“

Euer Zunftrat
 

Obst- und Garten- 
bauverein Böttingen

Bericht über die Generalversammlung 
am 9.April 2024
Zu dieser Versammlung konnte die Vor-
sitzende 15 Teilnehmer begrüßen, darun-
ter Herr Bürgermeister  Benedikt Buggle 
und Lieselotte Jelicic von der Kreisvor-
standschaft.

Nach dem Gedenken an unsere ver-
storbenen Vereinsmitglieder gab die 
Vorsitzende einen Überblick über das 
vergangene Vereinsjahr:  zeitig im Früh-
jahr haben wir einen Akku-Hochentaster 
gekauft, welcher den Baumschnitt er-
heblich erleichtert. Die im Herbst frisch  
gepflanzten Obstbäume mußten letztes 
Jahr öfters mit Wasser versorgt werden.
Schüler der Johann-Peter-Hebel-Schule 
aus Tuttlingen, welche zur Zeit hier in der 
Schule untergebracht sind, konnten mit 
den frühgereiften Sorten vom Bitzegar-
ten ihre Apfelernte erheblich vergrößern.
Alle späten Sorten haben wir im Bitze-
garten und Richtung Sportplatz in unge-
ahnten Mengen gesammelt.

Kassier Michael Lehr berichtete über 
eine zufriedenstellende Finanzlage.

Die Schriftführerin ließ noch einmal das 
Vereinsjahr Revue passieren:  So haben 
wir außer den Arbeiten im Sommer und 
zur Erntezeit auch schöne Arbeiten ge-
macht: für den Seniorennachmittag die 
Tische und die Tribüne herbstlich de-
koriert, auch für den Musikverein zum 
Weihnachtskonzert  eine Weihnachtsde-
koration auf den Tischen und der Tribüne 
hergestellt.

Anstelle einer Lehrfahrt haben wir uns für 
eine Weihnachtsfeier im Schützenhaus 
entschieden.

Die Vorsitzende informierte noch die 
Anwesenden , daß sie im vergangenen 
Frühjahr  den OGV beim Kulturland-
schaftspreis mit dem Bitzegarten und 
der Brunnenstube beworben hat. Leider 

waren wir nicht unter den 6 Gewinnern 
bei 40 Bewerbungen. Spaß hats trotz-
dem gemacht.

OGV Böttingen e.V.
1.Vorsitzende und Schriftführerin  Gerda 
Götz       

Schützenverein
Böttingen

Standaufsicht:
diese Woche: Benjamin Kirmayer
nächste Woche: Karl Grimm
Axel Grimm, 1. Schießleiter

Einladung zum Kameradschaftsabend 
am Samstag, den 27.04.2024
 
Zu unserem alljährlichen Kame-
radschaftsabend am Samstag, den 
27.04.2024 um 20:00 Uhr möchten wir 
alle Mitglieder, Freunde und Gönner des 
Vereins recht herzlich einladen.
 
Auf ein paar fröhliche und gesellige Stun-
den freut sich der Schützenverein.
 
Bernd Nickel
Schriftführer

Skizunft 
Böttingen

Winterabschlussfeier am Dienstag, 
den 30.04.2024
Wie auch im letzten Jahr findet unsere 
Winterabschlussfeier in der Mahlstet-
ter Skihütte statt. Alle Wanderfreunde 
treffen sich 18 Uhr an unserer Böttinger 
Skihütte. Wer keine Lust hat zu laufen, 
der kann direkt 19 Uhr zur Mahlstetter 
Skihütte kommen.
 
Wir freuen uns auf einen schönen und 
gemütlichen Abend, um den Winter zu 
verabschieden.

Vereine und Organisationen
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 Sportverein 
Böttingen

Aktive 
SV Böttingen - SGM Gosheim/Wehingen 
3:1
Der SVB startet furios und Michael Auer 
schnürrt mit Treffern in Minute 14, 16 und 
18 einen lupenreinen Hattrick.
Nur 4 Minuten später schlägt Marc Mar-
quart einen langen Ball, den Jordan 
Schiebli sehr gut mitnimmt und Christian 
Bischoff bedient, der knapp verzieht.
In der 29. Minute knallt Noah Mattes den 
Ball mit links aufs Tor aber der Torwart 
kann den Ball gerade noch entschärfen.
Der in der ersten Halbzeit einsetzende 
Schneefall geht auch nach der Pause 
weiter und erschwert die Bedingungen 
deutlich.
Jordan Schiebli spilet in Minute 53 einen 
guten Ball auf Christian Bischoff, dessen 
Abschluss knapp am Pfosten vorbeigeht. 
Kurz darauf gute Kombination mit Ab-
schluss von Noah Mattes, die der Torwart 

noch um den Pfosten lenken kann. 
Danach flacht das Spiel - auch geschul-
det durch die Wetterbedingungen - deut-
lich ab.
Die Gäste kommen in der Nachspielzeit 
glücklich zum Ehrentreffer.
 
SGM Irndorf/Bärenthal - SV Böttingen 3:1 
Nach zwei Siegen in Folge sollte gegen 
die SGM Irndorf/Bärenthal der nächste 
Dreier eingefahren werden. Leider muss-
te man bereits in der 16. Minute den ers-
ten Gegentreffer hinnehmen. Nach einer 
Stunde fiel das 2:0 . Daniel Horn konnte 
zwar einen Elfmeter halten aber nicht das 
3:0 wenige Minuten vor Ende verhindern. 
In der 89. Minute machte Leon Grimm 
noch den Ehrentreffer.
 
ALTPAPIERSAMMLUNG
Entgegen der Ankündigung von letzer 
Woche findet die Altpapiersammlung 
am Samstag 27.04. ab 08:30 Uhr statt. 
Trotz der Terminverwirrung hoffen wir 
auf Eure rege Unterstützung. 
Euer SV Böttingen

Für die Unannehmlichkeiten und das 
Chaos aufgrund falscher Terminweiter-
gabe möchte ich mich entschuldigen. 

Matthias Gölker
Pressewart SV Böttingen
 
Klamauk im Wirtshaus 04.05.24
Zusammen mit der Laienspielbühne 
Mühlheim e.V. veranstalten wir in diesem 
Jahr am 04.05. ab 19:00 wieder „Kla-
mauk im Wirtshaus“ 
Viele lustige Sketche, Witze, Geschichten 
und Musik - liebevoll und mit viel Mühe 
zu einem abendfüllenden Programm ver-
eint!

Für das leibliche Wohl ist mit Wurst- und 
Kässalat bestens gesorgt 

Meldet euch schon jetzt bei Raphael @
raphael.schwarz86 (0175 6415035) an 
und reserviert euch einen Sitzplatz 

Wir freuen uns auf Euch!
Euer SVB

Veranstaltungen und Termine

Beuron. Kunstvortrag „Wachstum regt 
sich“. Donnerstag, 2. Mai, 18:30 Uhr (An-
meldung bis 30.04.)
„Wachstum regt sich“ - dies war ein Leit-
spruch Paul Klees und zugleich einer sei-
ner Bildtitel; richtungsweisend dafür, wie 
Bildende Kunst Unsichtbares sichtbar 
werden lässt. Die Bilderreise geht von 
Dürers Rasenstück über barocke Stillle-
ben zur romantischen Naturauffassung. 
Verblüffende Einsichten erwarten uns in 
der Moderne im Universum der Fibonac-
cizahlen, gleichsam geheimnisvoll in der 
Natur wie in der Kunst. Treffpunkt: Haus 
der Natur, Seminargebäude; Leitung: 
Gabriela Schwan, Kunstvermittlerin und 
Rainer Müller-Tombrink, Künstler; Ge-
bühr: 5,- €; Anmeldung bis 30. April beim 
Haus der Natur, Tel. 07466/9280-0, info@
nazoberedonau.de.
 
Beuron. Mit der Natur im Einklang - 
Sinneswanderung. Freitag, 3. Mai, 14:30 
Uhr (Anmeldung bis 30.04.)
Eine geführte Wanderung im Donautal 
auf ebenem Gelände für alle, die natur-
verbunden sind und einen neuen Blick-
winkel beim Spazierengehen bekommen 
möchten. Unterwegs genießen die Teil-
nehmenden Atem-, Entspannungs- und 
Achtsamkeitsübungen. Sie erspüren die 

Rückverbindung zur Erde und den vier 
Elementen. Sie erfahren mit allen Sinnen 
von den Geheimnissen, die unser aller 
Ursprung für uns bereithält: Die Natur. 
Die Veranstaltung findet bei jeder Wit-
terung statt. Treffpunkt: Haus der Natur; 
Leitung: Annette Koch-Vossler, Sozialpä-
dagogin und Naturcoach; Gebühr: 15,- €; 
Anmeldung bis 30. April beim Haus der 
Natur, Tel. 07466/9280-0, info@nazobe-
redonau.de.
 
Leibertingen. Naturpark-Vespertour. 
Samstag, 4. Mai  (Bestellung bis 30.04.)
Auf der Naturpark-Vespertour können die 
Erzeuger von regionalen Lebensmitteln 
besucht, die schönsten Gegenden des 
Naturparks entdeckt und unterwegs ein 
Naturpark-Vesper genossen werden. Die 
Vespertour startet am Bäumlehof in Lei-
bertingen. Dort werden die vorbestellten 
Vespertüten am Samstag, 4. Mai in der 
Zeit von 9 bis 11 Uhr im „Lädele“ ausge-
geben. In der Tüte befindet sich neben 
allerlei regionalen Leckereien auch ein 
Wandervorschlag. Am Weg gibt es meh-
rere Möglichkeiten, Rast einzulegen. Na-
türlich kann man das Vesper auch ein-
fach so genießen – aber nach ein wenig 
Bewegung schmeckt es doch gleich viel 
besser. Treffpunkt: „Lädele“ Bäumlehof, 
Leibertingen; Kosten: Vespertüte für Er-
wachsene 18,- €, für Kinder (bis 12 Jahre) 
9,50 €; Informationen und Bestellung 
bis 30. April beim Haus der Natur, Tel. 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Kolbingen. Vierfelsenwanderung. 
Samstag, 4. Mai, 13 Uhr
Auf idyllischen Waldwegen am Trauf ent-
lang führt die Wanderung zunächst zum 
Wachtfelsen, Herrenfelsen und Lochfel-
sen, die faszinierende Ausblicke ins Do-
nautal bieten. Auf einem schmalen Wan-
derweg überquert man das Hintelestal, 
gelangt nach einem kurzen Anstieg auf 
den Kirchweg und weiter zum Breiten 
Felsen. Von dort geht es zurück zum 
Ausgangspunkt. Bei der Wanderung er-
fahren Sie Wissenswertes zur Flora und 
Geologie der Schwäbischen Alb. Dauer: 
ca. 4 Stunden; Länge: 10 km; Treffpunkt: 
Parkplatz Schule Kolbingen; Anmeldung 
und Informationen beim Naturparkführer 
Hildebert Hipp, Tel. 07463/8641, hipp.hil-
debert@t-online.de.
 
Immendingen. Erlebnisführung Do-
nauversickerung – Mit der Druidin un-
terwegs. Samstag, 4. Mai, 10:30 Uhr
Bei der Führung mit Druidin Dagita er-
fahren die Teilnehmenden humorvoll 
verpackt, was die Götter Dona, Belinos 
und Cernunnos mit der Wasserscheide 
in dieser Region zu tun haben. Sie las-
sen sich faszinieren von naturspirituellen 
Zusammenhängen, geologischen Gege-
benheiten, geschichtlichen Ereignissen, 
Mythen und Sagen. Treffpunkt: Nina’s 
Ess Art in Immendingen; Anmeldung 
und Informationen bei Karin Pietzek, Tel. 
07733/5014919, dagita@hegau-druiden.
de.
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Sauldorf und Meßkirch. Exkursion Auf 
den Spuren der Biber und Infomobil 
trifft Biberbahn. Sonntag, 5. Mai, 9:45 
Uhr (Anmeldung bis 03.05.)
Der Biber ist wie kaum ein anderes Tier 
in der Lage, die Landschaft zu gestalten. 
Über 100 Jahre waren die Tiere bei uns 
ausgerottet, doch seit einigen Jahrzehn-
ten erobern sie sich ihren Lebensraum 
zurück. Zum Saisonauftakt der Biberbahn 

fi ndet ein Aktionstag statt. In Sauldorf fi n-
det eine Exkursion  im Naturschutzgebiet 
Sauldorfer Baggerseen statt, bei der wir 
auf Spurensuche gehen und ergründen, 
wie Biber leben und wie sich ihre Aktivi-
täten auf die Natur auswirken können. Wir 
diskutieren aber auch, warum sich die 
Tiere mit ihrer Tätigkeit nicht nur Freun-
de schaffen. In Meßkirch am Bahnsteig 
ist das Infomobil mit den Sommerran-

gern des Naturschutzzentrums im Einsatz 
und hat allerlei Infos und Materialien zum 
Thema Biber an Bord. Treffpunkt Exkur-
sion: Biberbahn-Haltestelle Sauldorf; 
Leitung: Samantha Giering, Naturschutz-
zentrum Obere Donau; Gebühr: 5,- €, 
Biberbahnfahrgäste 3,- €, Kinder bis 12 
Jahre frei; Anmeldung bis 3. Mai beim 
Haus der Natur, Tel. 07466/9280-0, info@
nazoberedonau.de.

Interessantes und Wissenswertes

Frauen- und Kinderschutzhaus Tuttlingen
Hol dir Hilfe!
Gewalt zuhause ist nicht normal!

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet Gewalt gegen Frauen als eines der größten Gesundheitsrisiken für Frau-
en. Psychische, physische und sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen stellt die häufi gste Menschenrechtsverletzung 
weltweit dar und viele betroffene Frauen fühlen sich hilflos ihre Rechte einzufordern und Hilfe zu suchen. Wir im Frauenhaus 
Tuttlingen arbeiten täglich mit Frauen und Kindern, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Sind auch Sie betroffen oder 
kennen jemanden der Hilfe braucht, dann melden Sie sich unter der Telefonnummer 07461 – 2066.

Wir beraten Sie auch gerne vertraulich vor Ort.

FOLLOW US ON

InstagramInstagram

@PRIMO_VERLAG_STOCKACH

Ende des redaktionellen Teils


